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8 99. [83.] Ist unter den Parteien nichts darüber verein-

bart, wer den Mäklerlohn bezahlen soll, so ist er in Ermangelung

eines abweichenden Ortsgebrauchs von jeder Partei zur Hälfte zu

entrichten.
§ 100. I71 Abs. 1, 2 Halbsatz 1; 72.] Der Handelsmäkler

ist verpflichtet, ein Tagebuch zu führen und in dieses alle abge-
schlossenen Geschäfte täglich einzutragen. Die Eintragungen sind nach
der Zeitfolge zu bewirken; sie haben die im § 94 Alsatz 1 bezeich-
neten Angaben zu enthalten. Das Eingetragene ist von dem Handels-

mäkler täglich zu unterzeichnen.
Die Vorschriften der §§ 43, 44 über die Einrichtung und Auf-

bewahrung der Handelsbücher finden auf das Tagebuch des Handels-
mäklers Anwendung. «

§ 101. I74.] Der Handelsmäkler ist verpflichtet, den Parteien
jederzeit auf Verlangen Auszüge aus dem Tagebuche zu geben, die
von ihm unterzeichnet sind und Alles enthalten, was von ihm in

Ansehung des vermittelten Geschäfts eingetragen ist.
§ 102. I79.]) Im Laufe eines Rechtsstreits kann das Gericht

auch ohne Antrag einer Partei die Vorlegung des Tagebuchs an-
ordnen, um es mit der Schlußnote, den Auszügen oder anderen Be-

weismitteln zu vergleichen.

§ 103. Handelsmäkler, die den Vorschriften über die Führung

und Aufbewahrung des Tagebuchs zuwiderhandeln, werden mit Geld-

strafe bis zu eintausend Mark berstaft.

§ 104. Auf Personen, welche die Vermittelung von Waaren-

geschäften im Kleinverkehre besorgen, finden die Vorschriften über
Schlußnoten und Tagebücher keine Anwendung.

Bweites Buch.

Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft.

Erster Abschnitt. Offene Handelsgesellschaft.

Erster Titel.

Errichtung der Gesellschaft.

§ 105. [85 Abs. 1.] Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den
Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma ge-
richtet ist, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der

Handelsgesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern
beschränkt ist.

Auf die offene Handelsgesellschaft finden, soweit nicht in diesem
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Abschnitt ein Anderes vorgeschrieben ist, die Vorschriften des Bürger—

lichen Gesetzbuchs über die Gesellschaft Anwendung. .

§ 106. I86 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1—3.] Die Gesellschaft ist bei
dem Gericht, in dessen Bezirke sie ihren Sitz hat, zur Eintragung
in das Handelsregister anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:
1. den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes Gesellschafters;
2. die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sitz hat;

3. den Zeitpunkt, mit welchem die Gesellschaft begonnen hat.
 § 107. (87 Abs. 1.] Wird die Firma einer Gesellschaft ge-
ändert oder der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt

oder tritt ein neuer Gesellschafter in die Gesellschaft ein, so ist dies

ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

8 108. [88.] Die Anmeldungen sind von sämmtlichen Gesell-
schaftern zu bewirken.

Die Gesellschafter, welche die Gesellschaft vertreten sollen, haben
die Firma nebst ihrer Namensunterschrift zur Aufbewahrung bei dem
Gerichte zu zeichnen.

Zweiter Titel.

Rechtsverhältniß der Gesellschafter unter einander.

§ 109. 1l90.]): Das Rechtsverhältniß der Gesellschafter unter

enander richtet sich zunächst nach dem Gesellschaftsvertrage; die Vor-
schriften der §§ 110 bis 122 finden nur insoweit Anwendung, als

nicht durch den Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt ist.
8 110. [93 Abs. 1, 2.18 Macht der Gesellschafter in den

BGB 75. Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesell-
chafter gegenseitig, die Errichtung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Ver-

ag estimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zuleisten.

Veren Ob Abs. 1. Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen
ereinbarung gleiche Beiträge zu leisten.

ba BGB 706 Abs. 2,3 (Art. 91). Sind vertretbare oder verbrauch—

ß qhe,Sachen beizutragen, so ist im Zweifel anzunehmen, daß sie gemeinschaft-
* Eigenthum der Gesellschafter werden sollen. Das Gleiche gilt von nicht

retbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie nach einer Schätzung

löutragen sind, die nicht blos für die Gewinnvertheilung bestimmt ist.

besereder Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten

gän: 707 (Art. 92). Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Er-

* ud er durch Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht

der * BGB 708 (Art. 94 Abs. 1). Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung

welchm obliegenden Verpflichtungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen,
e er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.



—

86 HGB Buch II. Handelsgesellsch. u. stille Gesellsch. Abschn. I. Tit. II. § 111—117.
——

Gesellschaftsangelegenheiten Aufwendungen, die er den Umständen

nach für erforderlich halten darf, oder erleidet er unmittelbar durch
seine Geschäftsführung oder aus Gefahren, die mit ihr untrennbar

verbunden sind, Verluste, so ist ihm die Gesellschaft zum Ersatze
verpflichtet.

Aufgewendetes Geld hat die Gesellschaft von der Zeit der Auf-
wendung an zu verzinsen.

§ 111. I15.) Ein Gesellschafter, der seine Geldeinlage nicht

zur rechten Zeit einzahlt oder eingenommenes Gesellschaftsgeld nicht
zur rechten Zeit an die Gesellschaftskasse abliefert oder unbefugt

Geld aus der Gesellschaftskasse für sich entnimmt, hat Zinsen von
dem Tage an zu entrichten, an welchem die Zahlung oder die Ab-

lieferung hätte geschehen sollen oder die Herausnahme des Geldes
erfolgt ist.

Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht aus-
geschlossen.

§ 112. 96.] Ein Gesellschafter darf ohne Einwilligung der
anderen Gesellschafter weder in dem Handelszweige der Gesellschaft

Geschäfte machen noch an einer anderen gleichartigen Handelsgesell-
schaft als persönlich haftender Gesellschafter Theil nehmen.

Die Einwilligung zur Theilnahme an einer anderen Gesellschaft

gilt als ertheilt, wenn den übrigen Gesellschaftern bei Eingehung
der Gesellschaft bekannt ist, daß der Gesellschafter an einer anderen

Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter Theil nimmt, und
gleichwohl die Aufgabe dieser Betheiligung nicht ausdrücklich be-
dungen wird.

§ 113. 197.])1 Verletzt ein Gesellschafter die ihm nach § 112
obliegende Verpflichtung, so kann die Gesellschaft Schadensersatz
fordern; sie kann statt dessen von dem Gesellschafter verlangen, daß

1 BGB 717 (Art. 98). Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem

Gesellschaftsverhältnissegegeneinanderzustehen,sindnicht übertragbar. Aus-
genommen sind die einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden
Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt

werden kann, sowie die Ansprüche auf einen Gewinnantheil oder auf dasjenige,
was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt.

718. Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung

für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches Ver-
mögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen).

Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf Grund eines zu dem

Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung,
Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden
Gegenstandes erworben wird.
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er die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung
der Gesellschaft eingegangen gelten lasse und die aus Geschäften für

remde Rechnung bezogene Vergütung herausgebe oder seinen An—
spruch auf die Vergütung abtrete.
„Ueber die Geltendmachung dieser Ansprüche beschließen die
übrigen Gesellschafter.

Die Ansprüche verjähren in drei Monaten von dem Zeitpunkt
an, in welchem die übrigen Gesellschafter von dem Abschlusse des
Geschäfts oder von der Theilnahme des Gesellschafters an der anderen

Gesellschaft Kenntniß erlangen; sie verjähren ohne Rücksicht auf diese
enntniß in fünf Jahren von ihrer Entstehung an.

Das Recht der Gesellschafter, die Auflösung der Gesellschaft zu
verlangen, wird durch diese Vorschriften nicht berührt.

„8 114. [99 Satz 1, 102 Abs. 1.] Zur Führung der Ge-
der Gesellschaft sind alle Gesellschafter berechtigt und ver-

ichtet.

Ist im Gesellschaftsvertrage die Geschäftsführung einem Gesell-
schafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen

Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

§ 115. T100, 102 Abs. 2.1 Steht die Geschäftsführung allen
oder mehreren Gesellschaftern zu, so ist jeder von ihnen allein zu
handeln berechtigt; widerspricht jedoch ein anderer geschäftsführender

beese,schafter der Vornahme einer Handlung, so muß diese unter-
en.

d Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß die Gesellschafter,
enen die Geschäftsführung zusteht, nur zusammen handeln können,

so bedarf es für jedes Geschäft der Zustimmung aller geschäfts-
führenden Gesellschafter, es sei denn, daß Gefahr im Verzug ist.

8 116. I99 Satz 2, 103 Abs. 1, 2, 104.] Die Befugniß zur
Se äftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhn-

iche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt.
Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hinausgehen, ist

ein Beschluß sämmtlicher Gesellschafter erforderlich.

all Zur Bestellung eines Prokuristen bedarf es der Zustimmung
 geschäftsführenden Gesellschafter, es sei denn, daß Gefahr im

erzug ist. Der Widerruf der Prokura kann von jedem der zur

sentbeilung oder zur Mitwirkung bei der Ertheilung befugten Ge-
ellschafter erfolgen.

ka 8 117. [101 Abs. 1, 83.] Die Befugniß zur Geschäftsführung
nn einem Gesellschafter auf Antrag der übrigen Gesellschafter
rch gerichtliche Entscheidung entzogen werden, wenn ein wichtiger
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Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtver-
letzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

§ 118. L105.] Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der

Geschäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den Angelegenheiten der
Gesellschaft persönlich unterrichten, die Handelsbücher und die Papiere
der Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen eine Bilanz an-

fertigen.
Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Vereinbarung

steht der Geltendmachung des Rechtes nicht entgegen, wenn Grund

zu der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.
8 119. [103 Abs. 3.] Jür die von den Gesellschaftern zu

fassenden Beschlüsse bedarf es der Zustimmung aller zur Mitwirkung
bei der Beschlußfassung berufenen Gesellschafter.

Hat nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der Stimmen
zu entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der
Gesellschafter zu berechnen.

—49

1BGB 712 Abs. 2. Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Ge-

schäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die für den

Auftrag geltenden Vorschriften des § 671 Abs 2, 3
Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, daß der Auftrag-

geber für die Besorgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen kann,
es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vor-

liegt. Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Auf-

traggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur Kün-
digung auch dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht ver-

zichtet hat.
finden entsprechende Anwendung.

713. Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesell-

schafter bestimmen sich nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der
§8 664 bis 670,

664. Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auf-

trags nicht einem Dritten übertragen. Ist die Uebertragung gestattet,
so hat er nur ein ihm bei der Uebertragung zur Last fallendes Ver-

schulden zu vertreten. Für das Verschulden eines Gehülfen ist er nach

§ 278 (s. oben S. 72) verantwortlich.

Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel nicht
übertragbar.

665 bis 668 fs. oben S. 79.

669. Für die zur Ausführung des Auftrags erforderlichen Auf-
wendungen hat der Auftraggeber dem Beauftragten auf Verlangen
Vorschuß zu leisten.

670. Siehe unten S. 160.

soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältniß ein Anderes ergiebt.
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8120. [106 Abs. 2, 107.)] Am Schlusse jedes Geschäfts-
lahrs wird auf Grund der Bilanz der Gewinn oder der Verlust
des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Antheil daran
berechnet.

Der einem Gesellschafter zukommende Gewinn wird dem Kapital-
antheile des Gesellschafters zugeschrieben; der auf einen Gesellschafter
entfallende Verlust sowie das während des Geschäftsjahrs auf den
Kapitalantheil entnommene Geld wird davon abgeschrieben.

§ 121. I106 Abs. 1, 3, 109.] Von dem Jahresgewinne ge-
bührt jedem Gesellschafter zunächst ein Antheil in Höhe von vier

vom Hundert seines Kapitalantheils. Reicht der Jahresgewinn hier-
zu nicht aus, so bestimmen sich die Antheile nach einem entsprechend
niedrigeren Satze.

Bei der Berechnung des nach Absatz 1 einem Gesellschafter zu-
kommenden Gewinnantheils werden Leistungen, die der Gesellschafter
im Laufe des Geschäftsjahrs als Einlage gemacht hat, nach dem

Verhältnisse der seit der Leistung abgelaufenen Zeit berücksichtigt.
Hat der Gesellschafter im Laufe des Geschäftsjahrs Geld auf seinen

apitalantheil entnommen, so werden die entnommenen Beträge nach

scht Verhältnisse der bis zur Entnahme abgelaufenen Zeit berück-
igt.

Derjenige Theil des Jahresgewinns, welcher die nach den
sätzen 1, 2 zu berechnenden Gewinnantheile übersteigt, sowie der

Verlust eines Geschäftsjahrs wird unter die Gesellschafter nach
öpfen vertheilt.

§ 122. I108.] Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesell-
schaftskasse Geld bis zum Betrage von vier vom Hundert seines

lur das letzte Geschäftsjahr festgestellten Kapitalantheils zu seinen
asten zu erheben und, soweit es nicht zum offenbaren Schaden der

esellschaft gereicht, auch die Auszahlung seines den bezeichneten
etrag übersteigenden Antheils am Gewinne des letzten Jahres zu

verlangen.
Im Uebrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt, ohne Einwilligung
anderen Gesellschafter seinen Kapitalantheil zu vermindern.

Dritter Titel.

Rechtsverhältniß der Gesellschafter zu Dritten.1#

tritto 123. [110. Die Wirksamkeit der offenen Handelsgesellschaft
&amp; Verhältnisse zu Dritten mit dem Zeitpunkt ein, in welchem

—SWesellschaft in das Handelsregister eingetragen wird.

Ha KO 209 [198]. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer offenen
ndelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft

der
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Beginnt die Gesellschaft ihre Geschäfte schon vor der Eintragung,
so tritt die Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte des Geschäftsbeginns

ein, soweit nicht aus dem § 2 sich ein Anderes ergiebt.
Eine Vereinbarung, daß die Gesellschaft erst mit einem späteren

Zeitpunkt ihren Anfang nehmen soll, ist Dritten gegenüber unwirksam.
§ 124. [111 Abs. 1.] Die offene Handelsgejellschaft kann unter

ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigen-
thum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor

Gericht klagen und verklagt werden.

auf Aktien findet über das Gesellschaftsvermögen ein selbständiges Konkurs-

verfahren statt. Ueber das Vermögen einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

findet das Konkursverfahren auch im Falle der Ueberschuldung statt.
Die Vorschrift des § 207 (193) Abs. 2 findet entsprechende Anwendung

(siehe zu HG#B 8 292 S. 143).

210 (1991. Zu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens ist außer
den Konkursgläubigern jeder persönlich haftende Gesellschafter und jeder Liqui-
dator berechtigt.

Wird der Antrag nicht von allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder

allen Liquidatoren gestellt, so ist derselbe zuzulassen, wenn bei der offenen

Handelsgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft die Zahlungsunfähigkeit, bei
der Kommanditgesellschaft auf Aktien die Zahlungsunfähigkeit oder die Ueber-

schuldung glaubhaft gemacht wird. Das Gericht hat die übrigen persönlich
haftenden Gesellschafter oder Liquidatoren nach Maßgabe des § 105 197] Abs. 2, 3
zu hören.

211 (2001. Ein Zwangsvergleich kann nur auf den Vorschlag aller per-

sönlich haftenden Gesellschafter geschlossen werden.
Der Zwangsvergleich begrenzt, soweit er nicht ein Anderes festsetzt, zu-

gleich den Umfang der persönlichen Haftung der Gesellschafter.

212 (201). In dem Konkursverfahren über das Privatvermögen eines

persönlich haftenden Gesellschafters können die Gesellschaftsgläubiger, wenn das

Konkursverfahren über das Gesellschaftsvermögen eröffnet ist, Befriedigung nur

wegen desjenigen Betrags suchen, für welchen sie in dem letzteren Verfahren
keine Befriedigung erhalten.

Bei den Vertheilungen sind die Antheile auf den vollen Betrag der Ge-
sellschaftsforderungen zurückzubehalten, bis der Ausfall bei dem Gesellschafts-

vermögen feststeht.
Im Uebrigen finden auf die vorstehend bezeichneten Forderungen die Vor-

schriften der §§ 64, 96 (57, 881 entsprechende Anwendung.
244 (2141. Die Strafvorschriften der §§ 239—241 (209—211| (siehe zu

§ 47 S. 55 f.) finden gegen die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft

oder eingetragenen Genossenschaft und gegen die Liquidatoren einer Handelsgesell-

schaft oder eingetragenen Genossenschaft, welche ihre Zahlungen eingestellt hat,
oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, An-

wendung, wenn sie in dieser Eigenschaft die mit Strafe bedrohten Handlungen

begangen haben.
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Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen ist ein
gegen die Gesellschaft gerichteter vollstreckbarer Schuldtitel erforderlich.

8 125. [86 Abs. 2 Nr. 4, 115.]) Zur Vertretung der Gesell-
schaft ist jeder Gesellschafter ermächtigt, wenn er nicht durch den

Gesellschaftsvertrag von der Vertretung ausgeschlossen ist.
Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß alle oder

mehrere Gesellschafter nur in Gemeinschaft zur Vertretung der Ge-
sellschaft ermächtigt sein sollen (Gesammtvertretung). Die zur Ge-
sammtvertretung berechtigten Gesellschafter können einzelne von ihnen

16 II41]. Befindet sich der Gemeinschuldner mit Dritten in einem Mit-
eigenthume, in einer Gesellschaft oder in einer anderen Gesellschaft, so er-

folgt die Theilung oder sonstige Auseinandersetzung außerhalb des Konkurs-
verfahrens. 6

Eine Vereinbarung, durch welche bei einer Gemeinschaft nach Bruch-
n das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer

auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt worden ist,

nicht gegen die Konkursmasse. Das Gleiche gilt von einer Anordnung

Inhalts, die ein Erblasser für die Gemeinschaft seiner Erben getroffen hat.
. 51 (441. Wer sich mit dem Gemeinschuldner in einem Miteigenthume

in einer Gesellschaft oder in einer anderen Gemeinschaft befindet, kann wegen

er auf ein solches Verhältniß sich gründenden Forderungen abgesonderte Be-
friedigung aus dem bei der Theilung oder sonstigen Auseinandersetzung er-

mittelten Antheile des Gemeinschuldners verlangen.

theile
oder

wirkt

dieses

k 64 (571. Ein Gläubiger, welcher abgesonderte Befriedigung beansprucht,

n die Forderung, wenn der Gemeinschuldner auch persönlich für sie haftet,r
Konkursmasse geltend machen, aus derselben aber nur für den Betrag

verhältnißmäßige Befriedigung verlangen, zu welchem er auf abgesonderte Be-
riedigung verzichtet, oder mit welchem er bei der letzteren ausgefallen ist.

68 (61). Wird über das Vermögen mehrerer oder einer von mehreren

Versonen, welche neben einander für dieselbe Leistung auf das Ganze haften,
as Konkursverfahren eröffnet, so kann der Gläubiger bis zu seiner vollen Be-
riedigung in jedem Verfahren den Betrag geltend machen, den er zur Zeit

er Eröffnung des Verfahrens zu fordern hatte.
 CPPO1T I1191 s. zu § 29 oben S. 48.

di BGB 421. Schulden Mehrere eine Leistung in der Weise, daß Jeder

u ganze Leistung zu wirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung
dier Eeinmal zu fordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger
ein Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu
„em Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben

sämmtliche Schuldner verpflichtet. 1

übri 422. Die Erfüllung durch einen Gesammtschuldner wirkt auch für die
rigen Schuldner. Das Gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungsstatt,

er Hinterlegung und der Aufrechnung.

Eine Forderung, die einem Gesammtschuldner zusteht, kann nicht von
en übrigen Schuldnern aufgerechnet werden.
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zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Ge-

schäften ermächtigen. Ist der Gesellschaft gegenüber eine Willens-
erklärung abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem der zur
Mitwirkung bei der Vertretung befugten Gesellschafter.

Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß die Ge-
sellschafter, wenn nicht mehrere zusammen handeln, nur in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft ermäch-
tigt sein sollen. Die Vorschriften des Absatz 2 Satz 2, 3 finden in

diesem Falle entsprechende Anwendung.
Der Ausschluß eines Gesellschafters von der Vertretung, die

Anordnung einer Gesammtvertretung oder eine gemäß Absatz 3 Satz1
getroffene Bestimmung sowie jede Aenderung in der Vertretungsmacht
eines Gesellschafters ist von sämmtlichen Gesellschaftern zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden.
§ 126. I114 Abs. 1, 116, 117 Abs. 1, 118.]1 Die Ver-

tretungsmacht der Gesellschafter erstreckt sich auf alle gerichtlichen
und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen einschließlich
der Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie der Er-

theilung und des Widerrufs einer Prokura.
Eine Beschränkung des Umfanges der Vertretungsmacht ist

Dritten gegenüber unwirksam; dies gilt insbesondere von der Be-

schränkung, daß sich die Vertretung nur auf gewisse Geschäfte oder
Arten von Geschäften erstrecken oder daß sie nur unter gewissen Um-

ständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten statt-
finden soll.

In Betreff der Beschränkung auf den Betrieb einer von mehreren
Niederlassungen der Gesellschaft finden die Vorschriften des § 50
Absatz 3 entsprechende Anwendung.2

1 BEB 719. (Art. 119—121.) Ein Gesellschafter kann nicht über seinen

Antheil an dem Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazu gehörenden

Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, Theilung zu verlangen.
Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann der

Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende
Forderung aufrechnen.

721. Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluß und die Vertheilung

des Gewinns und Verlustes erst nach der Auflösung der Gesellschaft verlangen.

Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der Rechnungsabschluß
und die Gewinnvertheilung im Zweifel am Schlusse jedes Geschäftsjahrs zu

erfolgen.
725 Abs. 2. Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die

sich aus dem Gesellschaftsverhältniß ergebenden Rechte des Gesellschafters, mit

Ausnahme des Anspruchs auf einen Gewinnantheil, nicht geltend machen.
2 BGB 181 s. oben zu B. I. Abschn. V., S. 59.
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§127. Die Vertretungsmacht kann einem Gesellschafter auf An-
trag der übrigen Gesellschafter durch gerichtliche Entscheidung ent-
zogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund
ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungs-
mäßigen Vertretung der Gesellschaft.

§ 128. I128.] Die Gesellschafter haften für die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft den Gläubigern als Gesammtschuldner per-

CPO 171 (157] Abs. 2. Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen,

owie bei Personenvereinen, welche als solche klagen und verklagt werden
können, genügt die Zustellung an die Vorsteher.

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern, sowie bei mehreren Vorstehern ge-
nügt die Zustellung an Einen derselben. ·

472[434].DerEidübereineThatsache,welchefüreinallenStreit-
genossen gegenüber nur einheitlich festzustellendes Rechtsverhältniß von Einfluß
ist, muß allen Streitgenossen zugeschoben oder zurückgeschoben werden, sofern

nicht rücksichtlich einzelner Streitgenossen die Zuschiebung oder Zurückschiebung
unzulässig ist. In jedem Falle bedarf es zur Zuschiebung oder zur Zurück-

iebung der übereinstimmenden Erklärung aller Streitgenossen. Ueber die

nnahme des Eides haben sich nur diejenigen Streitgenossen zu erklären,
welchen der Eid zugeschoben ist.
Ist der von allen oder von einigen Streitgenossen zu leistende Eid von

einem oder mehreren derselben, oder ist der von einem Theile der Streitgenossen

zu leistende Eid von allen Schwurpflichtigen verweigert oder als von ihnen

verweigert anzusehen, so entscheidet das Gericht nach freier Ueberzeugung, ob
le Behauptung, deren Beweis durch Eideszuschiebung angetreten ist, für wahr

zu erachten sei. Erklären einzelne Streitgenossen, daß sie den Eid nicht leisten
werden, so ist in Ansehung der übrigen Streitgenossen die Leistung des Eides
nicht anzuordnen oder der Eid nicht abzunehmen, sofern das Gericht denselben
ur unerheblich erachtet.

ob 473 (4351. Ist eine Partei nicht prozeßfähig, so ist die Zuschiebung
i er Zurückschiebung des Eides nur an ihren gesetzlichen Vertreter und nur
nsoweit zulässig, als die vertretene Partei, wenn sie den Prozeß in Person

ührte, oder der Vertreter, wenn er selbst Partei wäre, dieselbe zulassen müßte.

g tlininderjährigen, welche das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, sowie
en lährigen, welche wegen Geistesschwäche, Verschwendung oder Trunksucht
obemündigr sind, kann über Thatsachen, die in Handlungen derselben bestehen
zurn Gegenstand ihrer Wahrnehmung gewesen sind, der Eid zugeschoben oder
nabigeschoben werden, sofern dies von dem Gericht auf Antrag des Gegners
ban den Umständen des Falls für zulässig erklärt wird. Das Gleiche gilt
* einer prozeßfähigen Partei, die in dem Rechtsstreit durch einen Pfleger

reten wird

find Auf Volljährige, welche unter vorläufige Vormundschaft gestellt sind,
en in Betreff der Zuschiebung oder Zurückschiebung des Eides diejenigen

orschriften Anwendung, welche nach Abs. 1, 2 bei eingetretener Entmündi-
gung gelten. v
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sönlich. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber
unwirksam.

§ 129. Wird ein Gesellschafter wegen einer Verbindlichkeit der

Gesellschaft in Anspruch genommen, so kann er Einwendungen, die

nicht in seiner Person begründet sind, nur insoweit geltend machen,
als sie von der Gesellschaft erhoben werden können.

Der Gesellschafter kann die Befriedigung des Gläubigers ver-

weigern, solange der Gesellschaft das Recht zusteht, das ihrer Ver-
bindlichkeit zu Grunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten.

Die gleiche Befugniß hat der Gesellschafter, solange sich der

474 (4361. Sind mehrere gesetzliche Vertreter vorhanden, so finden die
Vorschriften des § 434 entsprechende Anwendung. Betrifft der Eid die eigenen
Handlungen oder Wahrnehmungen nur einiger oder eines der Vertreter, so ist
er von den übrigen nicht zu leisten.

475 (437|1. Ist das Ergebniß der Verhandlungen und einer etwaigen
Beweisaufnahme nicht ausreichend, um die Ueberzeugung des Gerichts von

der Wahrheit oder Unwahrheit der zu erweisenden Thatsache zu begründen, so
kann das Gericht der einen oder der anderen Partei über eine streitige That-

sache einen Eid auferlegen.

476 (4381. Der richterliche Eid kann allen Streitgenossen oder gesetz-
lichen Vertretern, er kann einigen oder einem derselben auferlegt werden.

1 BGB 421. Schulden Mehrere eine Leistung in der Weise, daß Jeder

die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung

nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger

die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu

einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämmt-

liche Schuldner verpflichtet.
422. Die Erfüllung durch einen Gesammtschuldner wirkt auch für die

übrigen Schuldner. Das Gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungsstatt,

der Hinterlegung und der Aufrechnung.

Eine Forderung, die einem Gesammtschuldner zusteht, kann nicht von

den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden.
423. Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesammtschuldner ver-

einbarter Erlaß wirkt auch für die übrigen Schuldner, wenn die Vertrag-
schließenden das ganze Schuldverhältniß aufheben wollten.

424. Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesammtschuldner
wirkt auch für die übrigen Schuldner.

425. Andere als die in den §8§ 422 bis 424 bezeichneten Thatsachen

wirken, soweit sich nicht aus dem Schuldverhältniß ein Anderes ergiebt, nur

für und gegen den Gesammtschuldner, in dessen Person sie eintreten.

Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzuge, dem Ver-

schulden, von der Unmöglichkeit der Leistung in der Person eines Gesammt-

schuldners, von der Verjährung, deren Unterbrechung und Hemmung, von

der Vereinigung der Forderung mit der Schuld und von dem rechtskräftigen

Urtheile.
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Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der Ge-
sellschaft befriedigen kann.

Aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten vollstreckbaren
Schuldtitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschafter
nicht statt.

§ 130. I113.). Wer in eine bestehende Gesellschaft eintritt,
haftet gleich den anderen Gesellschaftern nach Maßgabe der 88 128,
129 für die vor seinem Eintritte begründeten Verbindlichkeiten der

Gesellschaft, ohne Unterschied, ob die Firma eine Aenderung erleidet
oder nicht.

Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber un-
wirksam.

Vierter Titel.

Auflösung der Gesellschaft und Ausscheiden von Gesellschaftern.“

§ 131. I123.) Die offene Handelsgesellschaft wird aufgelöst:
1. durch den Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen ist;
2. durch den Beschluß der Gesellschafter;
8. durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der

Gesellschaft;
durch den Tod eines Gesellschafters, sofern nicht aus dem Gesell-
schaftsvertrage sich ein Anderes ergiebt;
durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines

Gesellschafters;
durch Kündigung und durch gerichtliche Entscheidung.

§ 132. I123 Nr. 5 Satz 2, Nr. 6 Satz 2, 124.] Die Kündigung

eines Gesellschafters kann, wenn die Gesellschaft für unbestimmte Zeit

sir gegangen ist, nur für den Schluß eines Geschäftsjahrs erfolgen;
findmuß mindestens sechs Monate vor diesem Zeitpunkte statt-

en.

4.

5.

6.

8 133. I125.) Auf Antrag eines Gesellschafters kann die Auf-
ng der Gesellschaft vor dem Ablaufe der für ihre Dauer be-

Gunmten Zeit oder bei einer für unbestimmte Zeit eingegangenen
esellschaft ohne Kündigung durch gerichtliche Entscheidung aus-

gesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden, wenn ein anderer

Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesent—

rei 1 BGB 726. Die Gesellschaft endigt, wenn der erkennbare Zweck er-
icht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist.

738 bis 740 f. unten zu § 143 S. 99.

lösu
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liche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt
oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmög-
lich wird.

Eine Vereinbarung, durch welche das Recht des Gesellschafters,
die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen, ausgeschlossen oder diesen
Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig.

§ 134. Eine Gesellschaft, die für die Lebenszeit eines Gesell-
schafters eingegangen ist oder nach dem Ablaufe der für ihre Dauer
bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird, steht im Sinne der
Vorschriften der §8 132, 133 einer für unbestimmte Zeit eingegange-
nen Gesellschaft gleich.

§ 135. I126.] Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters,
nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung
in das bewegliche Vermögen des Gesellschafters ohne Erfolg versucht
ist, auf Grund eines nicht blos vorläufig vollstreckbaren Schuldtitels
die Pfändung und Ueberweisung des Anspruchs auf dasjenige erwirkt,“
was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt, so kann
er die Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob sie für bestimmte oder
unbestimmte Zeit eingegangen ist, sechs Monate vor dem Ende des

Geschäftsjahrs für diesen Zeitpunkt kündigen.
§ 136. Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch

Kündigung aufgelöst, so gilt die Befugniß eines Gesellschafters zur

1 CPO 828 (7291. Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangs-

vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte zum Gegenstande
haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht.

Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei welchem der Schuldner

im Deutschen Reich seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, und in Ermangelung
eines solchen das Amtsgericht zuständig, bei welchem in Gemäßheit des § 23
gegen den Schuldner Klage erhoben werden kann.

829 (7301|. Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Ge-
richt dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Zugleich

hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung
über die Forderung, insbesondere der Einziehung derselben zu enthalten.

Der Gläubiger hat den Beschluß dem Drittschuldner zustellen zu lassen.

Der Gerichtsvollzieher hat den Beschluß mit einer Abschrift der Zustellungs-
urkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffentliche Zu-
stellung erforderlich wird. Ist die Zustellung an den Drittschuldner auf un-

mittelbares Ersuchen des Gerichtsschreibers durch die Post erfolgt, so hat der
Gerichtsschreiber für die Zustellung an den Schuldner in gleicher Weise Sorge
zu tragen. An Stelle einer an den Schuldner im Auslande zu bewirkenden

Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post.
Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfän-

dung als bewirkt anzusehen.
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Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis
er von der Auflösung Kenntniß erlangt oder die Auflösung
kennen muß.

8 137. Wird die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters
aufgelöst, so hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen
Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen oder bei Gefahr im
Verzuge die von seinem Erblasser zu besorgenden Geschäfte fort—
zuführen, bis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm
anderweit Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind
in gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der von ihnen zu
besorgenden Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft gilt insoweit als
fortbestehend.

Die Vorschriften des Absatz 1 Satz 2, 3 finden auch im Falle
der Auflösung der Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen eines Gesellschafters Anwendung.

8 138. I127.] Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn

ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn der Konkurs über

sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den übrigen
Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet mit dem Zeitpunkt, in

welchem mangels einer solchen Bestimmung die Gesellschaft aufgelöst
werden würde, der Gesellschafter, in dessen Person das Ereigniß ein-
tritt, aus der Gesellschaft aus.

§ 139. Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß im Falle
des Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft mit dessen Erben fort-

gesetzt werden soll, so kann jeder Erbe sein Verbleiben in der Gesell-
cchaft davon abhängig machen, daß ihm unter Belassung des bis-

erigen Gewinnantheils die Stellung eines Kommanditisten ein-
geräumt und der auf ihn fallende Theil der Einlage des Erblassers

seine Kommanditeinlage anerkannt wird.
Nehmen die übrigen Gesellschafter einen dahin gehenden Antrag

des Erben nicht an, so ist dieser befugt, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist sein Ausscheiden aus der Gesellschaft zu erklären.
Die bezeichneten Rechte können von dem Erben nur innerhalb

einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem er

von dem Arfalle der Erbschaft Kenntniß erlangt hat, geltend gemacht
werden. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung
geltenden Vorschriften des 8 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: ent-

mrechende Anwendung. Ist bei dem Ablauf der drei Monate das
decht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, so endigt
. Frist nicht vor dem Ablaufe der Ausschlagungsfrist.
—

1 Siehe zu HG § 27 (oben S. 48).

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 7
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Scheidet innerhalb der Frist des Absatz3der Erbe aus der Ge—

sellschaft aus oder wird innerhalb der Frist die Gesellschaft auf—
gelöst oder dem Erben die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt,
so haftet er für die bis dahin entstandenen Gesellschaftsschulden nur

nach Maßgabe der die Haftung des Erben für die Nachlaßverbind—
lichkeiten betreffenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.

Der Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung der Vorschriften
der Absätze 1 bis 4 nicht ausschließen; es kann jedoch für den Fall,
daß der Erbe sein Verbleiben in der Gesellschaft von der Einräumung

der Stellung eines Kommanditisten abhängig macht, sein Gewinn-
antheil anders als der des Erblassers bestimmt werden.

§ 140. I128, 130 Abs. 1.] Tritt in der Person eines Ge-
sellschafters ein Umstand ein, der nach § 133 für die übrigen Ge-
sellschafter das Recht begründet, die Auflösung der Gesellschaft zu
verlangen, so kann vom Gericht anstatt der Auflösung die Aus-
schließung dieses Gesellschafters aus der Gesellschaft ausgesprochen
werden, sofern die übrigen Gesellschafter dies beantragen.

Für die Auseinandersetzung zwischen der Gesellschaft und dem
ausgeschlossenen Gesellschafter ist die Vermögenslage der Gesellschaft
in dem Zeitpunkte maßgebend, in welchem die Klage auf Ausschließung
erhoben ist.

8 141. L132.] Macht ein Privatgläubiger eines Gesellschafters
von dem ihm nach 8 135 zustehenden Rechte Gebrauch, so. können
die übrigen Gesellschafter auf Grund eines von ihnen gefaßten Be-
schlusses dem Gläubiger erklären, daß die Gesellschaft unter ihnen fort-
bestehen solle. In diesem Falle scheidet der betreffende Gesellschafter
mit dem Ende des Geschäftsjahrs aus der Gesellschaft aus.

Diese Vorschriften finden im Falle der Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen eines Gesellschafters mit der Maßgabe Anwen-

dung, daß die Erklärung gegenüber dem Konkursverwalter zu er-
folgen hat und daß der Gemeinschuldner mit dem Zeitpunkte der

Eröffnung des Konkurses als aus der Gesellschaft ausgeschieden gilt.
§ 142. Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden, so kann, wenn

in der Person des einen von ihnen die Voraussetzungen vorliegen,
unter welchen bei einer größeren Zahl von Gesellschaftern seine Aus-
schließung aus der Gesellschaft zulässig sein würde, der andere Ge-

sellschafter auf seinen Antrag vom Gerichte für berechtigt erklärt
werden, das Geschäft ohne Liquidation mit Aktiven und Passiven
zu übernehmen.

Macht bei einer aus zwei Gesellschaftern bestehenden Gesellschaft
ein Privatgläubiger des einen Gesellschafters von der ihm nach § 135

zustehenden Befugniß Gebrauch oder wird über das Vermögen des
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einen Gesellschafters der Konkurs eröffnet, so ist der andere Gesell-

üafter berechtigt, das Geschäft in der bezeichneten Weise zu über-
nehmen.

Auf die Auseinandersetzung finden die für den Fall des Aus-
scheidens eines Gesellschafters aus der Gesellschaft geltenden Vor-

schriften entsprechende Anwendung.
§ 143. 1125 Abs. 1, 3.11 Die Auflösung der Gesellschaft ist,

wenn sie nicht in Folge der Eröffnung des Konkurses über das
Vermögen der Gesellschaft eintritt, von sämmtlichen Gesellschaftern
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Das Gleiche gilt von dem Ausscheiden eines Gesellschafters aus
der Gesellschaft.

Ist anzunehmen, daß der Tod eines Gesellschafters die Auflösung
oder das Ausscheiden zur Folge gehabt hat, so kann, auch ohne daß

ie Erben bei der Anmeldung mitwirken, die Eintragung erfolgen,
soweit einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.
 5 144. Ist die Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses

überihr Vermögen aufgelöst, der Konkurs aber nach Abschluß eines

1 BG 738. (Art. 130. 131.) Scheidet ein Gesellschafter aus der Ge-
sellschaft aus, so wächst sein Antheil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Ge-

ellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die
er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732

732. Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft zur Be-

nutzung überlassen hat, sind ihm zurückzugeben. Für einen durch Zufall
in Abgang gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht

Ersatz verlangen.
zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm

daslenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn
ie Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind

gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig, so können die übrigen Gesellschafter
em Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

Ver Werth des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im Wege
er Schätzung zu ermitteln.

mei 739. Reicht der Werth des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der ge-
inschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der Ausscheidende

n übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines
ntheils am Verlust aufzukommen.

Theil Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Verluste
* welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Ge-

zu en ergiebt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so
eendigen, wie es ihnen am vortheilhaftesten erscheint.

über deer Ausgeschiedene kann am Schlusse jedes Geschäftsjahres Rechenschaft
* ie inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Be-

98 und Auskunft über den Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

7
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Zwangsvergleichs aufgehoben oder auf Antrag des Gemeinschuldners
eingestellt, so können die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft
beschließen.

Die Fortsetzung ist von sämmtlichen Gesellschaftern zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden.

Fünfter Titel.

Liquidation der Gesellschaft.1

§ 145. L133 Abs. 1.]) Nach der Auflösung der Gesellschaft
findet die Liquidation statt, sofern nicht eine andere Art der Aus-

1 Unfallversicherungsgesetze 30./6. 1900 (Röhl 579).

136. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsen-
tanten, Betriebs= oder Arbeitsaufseher, gegen welche durch strafgericht-
liches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch
Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie
vermöge ihres Amtes Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind,
herbeigeführt haben, haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des
Unfalls auf Grund dieses Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von

den Gemeinden, Armenverbänden, Krankenkassen oder sonstigen Unterstützungs-
kassen (§ 25 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen haften der

Genossenschaft für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch straf-
gerichtliches Urtheil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außeracht-
lassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufs
oder Gewerbes verpflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsver-
sammlung befugt, von der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das
Statut kann diese Befugnis auf den Vorstand übertragen werden.

In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft,
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres
Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge-
nossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwerth

gefordert werden.

§ 138. Der Anspruch (8 136 Abs. 1, Satz 1) verjährt in achtzehn
Monaten an dem Tage, an welchem das strafgerichtliche Urtheil rechtskräftig

geworden ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfalle. Die Anrufung

der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung [8 137 Abs. 1| unter-
bricht die Verjährung.

Die Bestimmung des § 135 Abs. 3 findet Anwendung.
148. Die Strafvorschriften der 88 146, 147 finden auch gegen die

gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen
die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einge-
tragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

G 30./6. 00, Un fallversicherungsgesetz für Land- und Forst--
wirtschaft (RGBl 641).
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einandersetzung von den Gesellschaftern vereinbart oder über das

Vermögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet ist.
Ist die Gesellschaft durch Kündigung des Gläubigers eines

Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Konkurses über das
ermögen eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidation

nur mit Zustimmung des Gläubigers oder des Konkursverwalters
unterbleiben.

8 146. [133.] Die Ligquidation erfolgt, sofern sie nicht durch

147. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsen-
tanten, Betriebs= oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches

Urtheil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahr-
lä igkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge
ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt

haben, haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des Unfalles auf Grund
ieses Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von den Gemeinden,

menverbänden oder von Kranken= und anderen Unterstützungskassen (§8 27,

9 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen haften der Genossen-
af t für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch strafgerichtliches

Urtheil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen
Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes ver-

pflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsversammlung befugt, von
der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das Statut kann diese Be-
ugnis auf den Vorstand übertragen werden.

Irn gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft,
eAne Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres

orstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge-
nossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwerth ge-
fordert werden.

§8 149. Der Anspruch (8 147 Abs. 1, S. 1) verjährt in achtzehn Mo-
naten an dem Tage, an welchem das strafrechtliche Urtheil rechtskräftig ge-

worden ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfalle. Die Anrufung der
Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung (8 137 Abs. 1) unteröricht

ie Verjährung.

Die Bestimmung des § 135 Abs. 3 findet Anwendung.
150. Die in den 88 146, 147 bezeichneten Ansprüche können, auch

ohne daß die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil
stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des

odes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in

einer Person liegenden Grunde nicht erfolgen kann.

158. Die Strafvorschriften der §§ 156, 157 finden auch gegen die
gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen

ie Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einge-
tragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.
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Beschluß der Gesellschafter oder durch den Gesellschaftsvertrag einzelnen
Gesellschaftern oder anderen Personen übertragen ist, durch sämmt—
liche Gesellschafter als Liquidatoren. Mehrere Erben eines Gesell—
schafters haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

Auf Antrag eines Betheiligten kann aus wichligen Gründen

die Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in
dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat; das Gericht kann in
einem solchen Falle Personen zu Liquidatoren ernennen, die nicht zu
den Gesellschaftern gehören. Als Betheiligter gilt außer den Gesell—
schaftern im Falle des 8 135 auch der Gläubiger, durch den die

Kündigung erfolgt ist.
Ist über das Vermögen eines Gesellschafters der Konkurs er—

öffnet, so tritt der Konkursverwalter an die Stelle des Gesellschafters.

§ 147. L134.] Die Abberufung von Liquidatoren geschieht
durch einstimmigen Beschluß der nach § 146 Absatz 2,3Betheiligten;
sie kann auf Antrag eines Betheiligten aus wichtigen Gründen auch

durch das Gericht erfolgen.
§ 148. [135 Abs. 1, 2.] Die Liquidatoren sind von sämmt-

lichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden. Das Gleiche gilt von jeder Aenderung in den Personen
der Liquidatoren oder in ihrer Vertretungsmacht. Im Falle des
Todes eines Gesellschafters kann, wenn anzunehmen ist, daß die An-

nahme den Thatsachen entspricht, die Eintragung erfolgen, auch ohne
daß die Erben bei der Anmeldung mitwirken, soweit einer solchen

Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.
Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren sowie die

Eintragung der gerichtlichen Abberufung von Liquidatoren geschieht
von Amtswegen.

Die Liquidatoren haben die Firma nebst ihrer Namensunter-
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen.

§ 149. I137 Abs. 1.] Die Liquidatoren haben die laufen-
den Geschäfte zu beendigen, die Forderungen einzuziehen, das übrige
Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen;
zur Beendigung schwebender Geschäfte können sie auch neue Geschäfte
eingehen. Die Liquidatoren vertreten innerhalb ihres Geschäftskreises
die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

§ 150. I131.] Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so
können sie die zur Liquidation gehörenden Handlungen nur in

Gemeinschaft vornehmen, sofern nicht bestimmt ist, daß sie einzeln
handeln können; eine solche Bestimmung ist in das Handelsregister
einzutragen.

1 BGB 732 f. zu HGB NJ 143 S. 99.

.
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Durch die Vorschrift des Absatz1wird nicht ausgeschlossen, daß
die Liquidatoren einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Ge-
schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Ist der

Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, so findet die
Vorschrift des § 125 Absatz 2 Satz 3 entsprechende Anwendung.

§ 151. I[138.]) Eine Beschränkung des Umfanges der Be-
fugnisse der Liquidatoren ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 152. I140.] Gegenüber den nach 8 146 Absatz 2, 3 Be-
theiligten haben die Liquidatoren, auch wenn sie vom Gerichte be-
stellt sind, den Anordnungen Folge zu leisten, welche die Betheiligten
in Betreff der Geschäftsführung einstimmig beschließen.

§ 153. [139.] Die Liquidatoren haben ihre Unterschrift in der
eise abzugeben, daß sie der bisherigen, als Liquidationsfirma zu

bezeichnenden Firma ihren Namen beifügen.
§ 154. Die Liquidatoren haben bei dem Beginne sowie bei
Beendigung der Liquidation eine Bilanz aufzustellen.
§ 155. (141, 142.] Das nach Berichtigung der Schulden

verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist von den Liquidatoren nach
dem Verhältnisse der Kapitalantheile, wie sie sich auf Grund der
Schlußbilanz ergeben, unter die Gesellschafter zu vertheilen.

Das während der Liquidation entbehrliche Geld wird vorläufig
bertheilt. Zur Deckung noch nicht fälliger oder streitiger Verbindlich-
keiten sowie zur Sicherung der den Gesellschaftern bei der Schluß-

vertheilung zukommenden Beträge ist das Erforderliche zurückzu-
behalten.? Die Vorschriften des § 122 Absatz 1 finden während der

tquidation keine Anwendung.
Entsteht über die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens Streit

unter den Gesellschaftern, so haben die Liquidatoren die Vertheilung
bis zur Entscheidung des Streites auszusetzen.

§ 156. 144 Abs. 1.]) Bis zur Beendigung der Liquidation
kommen in Bezug auf das Rechtsverhältniß der bisherigen Gesell-
chafter unter einander sowie der Gesellschaft zu Dritten? die Vor-

schriften des zweiten und dritten Titels zur Anwendung, soweit sich
nicht aus dem gegenwärtigen Titel oder aus dem Zwecke der Liqui-

ation ein Anderes ergiebt.
— —

der

 BGB 735. Feicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der

Toeinschaftlichen Schulden und zur Rückerstattung der Auslagen nicht aus,
ta haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältniß aufzu-

Genmen, nach welchem sie den Verlust zu tragen haben. Kann von einem
àn ellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht erlangt werden, so haben

e übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältniß zu tragen.
* CPO171 (157] s. oben S. 93 zu § 126.
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§ 157. I145.] Nach der Beendigung der Liquidation ist das
Erlöschen der Firma von den Liquidatoren zur Eintragung in das

Handelsregister anzumelden.
Die Bücher und Papiere der aufgelösten Gesellschaft werden

einem der Gesellschafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben.

Der Gesellschafter oder der Dritte wird in Ermangelung einer Ver-

ständigung durch das Gericht bestimmt, in dessen Bezirke die Gesell-
schaft ihren Sitz hat.

Die Gesellschafter und deren Erben behalten das Recht auf Ein-

sicht und Benutzung der Bücher und Papiere.
§ 158. Vereinbaren die Gesellschafter statt der Liquidation eine

andere Art der Auseinandersetzung, so finden, solange noch ungetheiltes
Gesellschaftsvermögen vorhanden ist, im Verhältnisse zu Dritten die

für die Liquidation geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Sechster Titel.

Verjährung.

§ 159. I146.] Die Ansprüche gegen einen Gesellschafter aus
Verbindlichkeiten der Gesellschaft verjähren in fünf Jahren nach der
Auflösung der Gesellschaft oder nach dem Ausscheiden des Gesell-

1 BGB 202. Die Verjährung ist gehemmt, solange die Leistung ge-

stundet oder der Verpflichtete aus einem anderen Grunde vorübergehend zur

Verweigerung der Leistung berechtigt ist.
Die Vorschrift findet keine Anwendung auf die Einrede des Zurückbe-

haltungsrechts, des nicht erfüllten Vertrags, der mangelnden Sicherheits-
leistung, der Vorausklage sowie auf die nach § 770 dem Bürgen und nach
den §8§ 2014, 2015 dem Erben zustehenden Einreden.

204. Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt,
solange die Ehe besteht. Das Gleiche gilt von Ansprüchen zwischen Eltern und

Kindern während der Minderjährigkeit der Kinder und von Ansprüchen

zwischen dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormund-

schaftsverhältnisses.
206. Siehe oben S. 48 zu HG 8 27.

207. Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlasse gehört
oder sich gegen einen Nachlaß richtet, wird nicht vor dem Ablaufe von sechs

Monaten nach dem Zeitpunkte vollendet, in welchem die Erbschaft von dem

Erben angenommen oder der Konkurs über den Nachlaß eröffnet wird oder

von welchem an der Anspruch von einem Vertreter oder gegen einen Ver-

treter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs
Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle

der sechs Monate.

208. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem

Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt.
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schafters, sofern nicht der Anspruch gegen die Gesellschaft einer
kürzeren Verjährung unterliegt.
Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Tages, an welchem

die Auflösung der Gesellschaft oder das Ausscheiden des Gesell-
schafters in das Handelsregister des für den Sitz der Gesellschaft

zuständigen Gerichts eingetragen wird.
Wird der Anspruch des Gläubigers gegen die Gesellschaft erst

nach der Eintragung fällig, so beginnt die Verjährung mit dem Zeit-
punkte der Fälligkeit.

§ 160. 148 Abs. 2.) Die Unterbrechung der Verjährung
gegenüber der aufgelösten Gesellschaft wirkt auch gegenüber den Ge-

sellschaftern, welche der Gesellschaft zur Zeit der Auflösung angehört haben.

Zweiter Abschnitt. Kommanditgesellschaft.
8 161. 150 Abs. 1, 169, 170 Abs. 2, 171 Abs. 3, 172.] Eine

Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes
unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesell-

Bast, wenn bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die

209. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte aus Be-

gung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Ertheilung der Voll-

ungsklausel oder auf Erlassung des Vollstreckungsurtheils Klage erhebt.
Der Erhebung der Klage stehen gleich:

1. die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren;

2. die Anmeldung des Anspruchs im Konkurse;

3. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prezesse;

4. die Streitverkündung in dem Prozesse, von dessen Ausgange der

Anspruch abhängt;
5. die Vornahme einer Vollstreckungshandlung und, soweit die

Zwangsvollstreckung den Gerichten oder anderen Behörden zugewiesen
ist, die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung.

ein 210. Hängt die Zulässigkeit des Rechtswegs von der Vorentscheidung
zo er Behörde ab oder hat die Bestimmung des zuständigen Gerichts durch ein

öheres Gericht zu erfolgen, so wird die Verjährung durch die Einreichung des
esuchs an die Behörde oder das höhere Gericht in gleicher Weise wie durch

Erlibkerhebung unterbrochen, wenn die Klage binnen drei Monaten nach der
riedigung des Gesuchs erhoben wird. Auf diese Frist finden die Vor-

chriften der 88 203, 206, 207 entsprechende Anwendung.

re 211 Die Unterbrechung durch Klageerhebung dauert fort, bis der Prozeß
ctskräftig entschieden oder anderweitig erledigt ist.

nicht eräth der Prozeß in Folge einer Vereinbarung oder dadurch, daß er
* betrieben wird, in Stillstand, so endigt die Unterbrechung mit der letzten

bebhandlung der Parteien oder des Gerichts. Die nach der Beendigung
nterbrechung beginnende neue Verjährung wird dadurch, daß eine der Parteien

n Prozeß weiter betreibt, in gleicher Weise wie durch Klageerhebung unterbrochen.

friedi
streck
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Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer
bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), wäh-
rend bei dem anderen Theile der Gesellschafter eine Beschränkung der

Haftung nicht stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter).
Soweit nicht in diesem Abschnitt ein Anderes vorgeschrieben ist,

finden auf die Kommanditgesellschaft die für die offene Handels-
gesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 162. I151 Abs. 2, 156.] Die Anmeldung der Gesellschaft
hat außer den im 8 106 Absatz 2 vorgesehenen Angaben die Bezeich-
nung der Kommanditisten und den Betrag der Einlage eines jeden
von ihnen zu enthalten.

Bei der Bekanntmachung der Eintragung ist nur die Zahl der

Kommanditisten anzugeben; der Name, der Stand und der Wohnort

212. Die Unterbrechung durch Klageerhebung gilt als nicht erfolgt,
wenn die Klage zurückgenommen oder durch ein nicht in der Sache selbst ent-

scheidendes Urtheil rechtskräftig abgewiesen wird.
Erhebt der Berechtigte binnen sechs Monaten von neuem Klage, so gilt

die Verjährung als durch die Erhebung der ersten Klage unterbrochen. Auf diese
Frist finden die Vorschriften der §§ 203, 206, 207 entsprechende Anwendung.

213. Die Unterbrechung durch Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahn-

verfahren gilt als nicht erfolgt, wenn die Wirkungen der Rechtshängigkeit erlöschen.
214. Die Unterbrechung durch Anmeldung im Konkurse dauert fort,

bis der Konkurs beendigt ist.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn die Anmeldung zurück-
genommen wird.

Wird bei der Beendigung des Konkurses für eine Forderung, die in

Folge eines bei der Prüfung erhobenen Widerspruchs in Prozeß befangen ist,
ein Betrag zurückbehalten, so dauert die Unterbrechung auch nach der Been-
digung des Konkurses fort; das Ende der Unterbrechung bestimmt sich nach
den Vorschriften des § 211.

215. Die Unterbrechung durch Geltendmachung der Aufrechnung im

Prozeß oder durch Streitverkündung dauert fort, bis der Prozeß rechtskräftig
entschieden oder anderweit erledigt ist; die Vorschriften des § 211 Abs. 2 finden

Anwendung.
Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn nicht binnen sechs Mo-

naten nach der Beendigung des Prozesses Klage auf Befriedigung oder Fest-
stellung des Anspruchs erhoben wird. Auf diese Frist finden die Vorschriften
der §§ 203, 206, 207 entsprechende Anwendung.

216. Die Unterbrechung durch Vornahme einer Vollstreckungshandlung
gilt als nicht erfolgt, wenn dem Antrage nicht stattgegeben oder der Antrag
vor der Vornahme der Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die er-

wirkte Vollstreckungsmaßregel nach Abs. 1 aufgehoben wird.
217. Wird die Verjährung unterbrochen, so kommt die bis zur Unter-

brechung verstrichene Zeit nicht in Betracht; eine neue Verjährung kann erst

nach der Beendigung der Unterbrechung beginnen.
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der Kommanditisten sowie der Betrag ihrer Einlagen werden nicht
bekannt gemacht.
Diese Vorschriften finden im Falle des Eintritts eines Komman—

ditisten in eine bestehende Handelsgesellschaft und im Falle des Aus-
scheidens eines Kommanditisten aus einer Kommanditgesellschaft ent-
sprechende Anwendung. .-

·§163.[157.]FürdasVerhältnißderGefellfchafterunter
einander gelten in Ermangelung abweichender Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags die besonderen Vorschriften der 88 164 bis 169.
§ 164. [158 Abs. 2, 3.]) Die Kommanditisten sind von der

Führung der Geschäfte der Gesellschaft ausgeschlossen; sie können
einer Handlung der persönlich haftenden Gesellschafter nicht wider-
sprechen, es sei denn, daß die Handlung über den gewöhnlichen Be-
trieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgeht. Die Vor-
schriften des § 116 Absatz 3 bleiben unberührt.

§165. 1159.] Die 88 112, 113 finden auf die Komman-
ditisten keine Anwendung.

§ 166. 160.] Der Kommanditist ist berechtigt, die abschrift-
Mittheilung der jährlichen Bilanz zu verlangen und ihre

ichtigkeit unter Einsicht der Bücher und Papiere zu prüfen.
Die im § 118 dem von der Geschäftsführung ausgeschlossenen

esellschafter eingeräumten weiteren Rechte stehen dem Komman-
ditisten nicht zu.

Auf Antrag eines Kommanditisten kann das Gericht, wenn wichtige
Gründe vorliegen, die Mittheilung einer Bilanz oder sonstiger Aufklärungen
ow#e die Vorlegung der Bücher und Papiere jederzeit anordnen.
8107. I161 Abs. 1, 2.) Die Vorschriften des § 120 über

die Berechnung des Gewinns oder Verlustes gelten auch für den

ommanditisten.
Jedoch wird der einem Kommanditisten zukommende Gewinn

seinem Kapitalantheile nur so lange zugeschrieben, als dieser den

etrag der bedungenen Einlage nicht erreicht.
An dem Verluste nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrage

seines Kapitalantheils und seiner noch rückständigen Einlage Theil.
§ 168. [161 Abs. 1, 162.) Die Antheile der Gesellschafter

an Gewinne bestimmen sich, soweit der Gewinn den Betrag von vier
om Hundert der Kapitalantheile nicht übersteigt, nach den Vor-

schriften des § 121 Absatz 1, 2.

r In Ansehung des Gewinns, welcher diesen Betrag übersteigt,
owie in Ansehung des Verlustes gilt, soweit nicht ein Anderes ver-

einbart ist, ein den Umständen nach angemessenes Verhältniß der
ntheile als bedungen.

lich e
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§ 169. I161 Abs. 1, 3.] Der § 122 finder auf den Kom-
manditisten keine Anwendung. Dieser hat nur Anspruch auf Aus-
zahlung des ihm zukommenden Gewinns; er kann auch die Aus-
zahlung des Gewinns nicht fordern, solange sein Kapitalantheil durch
Verlust unter den auf die bedungene Einlage geleisteten Betrag
herabgemindert ist oder durch die Auszahlung unter diesen Betrag
herabgemindert werden würde.

Der Kommanditist ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn
wegen späterer Verluste zurückzuzahlen.

§ 170. I167 Abs. 1.] Der Kommanditist ist zur Vertretung
der Gesellschaft nicht ermächtigt.

§ 171. I165 Abs. 1, 2.] Der Kommanditist haftet den Gläu-
bigern der Gesellschaft bis zur Höhe seiner Einlage unmittelbar; die
Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist.

Ist über das Vermögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet, so wird
während der Dauer des Verfahrens das den Gesellschaftsgläubigern nach
Absatz 1 zustehende Recht durch den Konkursverwalter ausgeübt.

§ 172. [165.] Im Verhältnisse zu den Gläubigern der Ge-
sellschaft wird nach der Eintragung in das Handelsregister die Ein-

lage eines Kommanditisten durch den in der Eintragung angegebenen
Betrag bestimmt.

Auf eine nicht eingetragene Erhöhung der aus dem Handels-
register ersichtlichen Einlage können sich die Gläubiger nur berufen,
wenn die Erhöhung in handelsüblicher Weise kundgemacht oder ihnen

in anderer Weise von der Gesellschaft mitgetheilt worden ist.

Eine Vereinbarung der Gesellschafter, durch die einem Kom-

manditisten die Einlage erlassen oder gestundet wird, ist den Gläu-
bigern gegenüber unwirksam.

Soweit die Einlage eines Kommanditisten zurückbezahlt wird,
gilt sie den Gläubigern gegenüber als nicht geleistet. Das Gleiche
gilt, soweit ein Kommanditist Gewinnantheile entnimmt, während
sein Kapitalantheil durch Verlust unter den Betrag der geleisteten
Einlage herabgemindert ist, oder soweit durch die Entnahme der
Kapitalantheil unter den bezeichneten Betrag herabgemindert wird.

Was ein Kommanditist auf Grund einer in gutem Glauben

errichteten Bilanz in gutem Glauben als Gewinn bezieht, ist er in
keinem Falle zurückzuzahlen verpflichtet.

§ 173. L166.] Wer in eine bestehende Handelsgesellschaft als
Kommanditist eintritt, haftet nach Maßgabe der 88 171, 172 für
die vor seinem Eintritte begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft,
ohne Unterschied, ob die Firma eine Aenderung erleidet, oder nicht.

Eineentgegenstehende Vereinbarungist Dritten gegenüberunwirksam.
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 §174. Eine Herabsetzung der Einlage eines Kommanditisten
ist, solunge sie nicht in das Handelsregister des Gerichts, in dessen
Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat, eingetragen ist, den Gläubigern
gegenüber unwirksam; Gläubiger, deren Forderungen zur Zeit der
Eintragung begründet waren, brauchen die Herabsetzung nicht gegen
sich gelten zu lassen.

 § 175. Die Erhöhung sowie die Herabsetzung einer Einlage
ist durch die sämmtlichen Gesellschafter zur Eintragung in das
Landelsregister anzumelden. Die Bekanntmachung der Eintragung
erfolgt gemäß § 162 Absatz 2. Auf die Eintragung in das Handels-
register des Sitzes der Gesellschaft finden die Vorschriften des § 14
eine Anwendung.

§ 176. L[163 Abs. 3.) Hat die Gesellschaft ihre Geschäfte be-
gonnen, bevor sie in das Handelsregister des Gerichts, in dessen

zezirke sie ihren Sitz hat, eingetragen ist, so haftet jeder Komman-
ditist, der dem Geschäftsbeginne zugestimmt hat, für die bis zur Ein-

tragung begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft gleich einem
persönlich haftenden Gesellschafter, es sei denn, daß seine Betheiligung
als Kommanditist dem Gläubiger bekannt war. Diese Vorschrift kommt
nicht zur Anwendung, soweit sich aus dem 8 2 ein Anderes ergiebt.

Tritt ein Kommanditist in eine bestehende Handelsgesellschaft
ein, so findet die Vorschrift des Absatz 1 Satz 1 für die in der Zeit
zwischen seinem Eintritt und dessen Eintragung in das Handelsregister be-
gründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechende Anwendung.
 8§ 177. 1170 Abs. 1.] Der Tod eines Kommanditisten hat

die Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge.

Dritter Abschnitt. Aktiengesellschaft.

Erster Titel.

Allgemeine Vorschriften.

§ 178. 1/207 Abs. 1, 2.) Die sämmtlichen Gesellschafter der
ktiengesellschaft sind mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte

Grundkapital der Gesellschaft betheiligt, ohne persönlich für deren
erbindlichkeiten zu haften.

§ 179. 1207 Abs. 3 bis 5.) Die Aktien sind untheilbar.
Sie können auf den Inhaber oder auf Namen lauten.

n Aktien, die vor der vollen Leistung des Nennbetrags oder, falls
er Ausgabepreis höher ist, vor der vollen Leistung dieses Betrags

ausgegeben werden, dürfen nicht auf den Inhaber lauten. Das
leiche gilt von Antheilscheinen, die den Aktionären vor der Aus-

gabe der Aktien ausgestellt werden (Interimsscheine).
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Werden auf Namen lautende Aktien vor der vollen Leistung

der Einzahlungen ausgegeben, so ist der Betrag der geleisteten Ein-
zahlungen in den Urkunden anzugeben.

§ 180. 107a, 2156 Abs. 4.] Die Aktien müssen auf einen
Betrag von mindestens eintausend Mark gestellt werden.

Für ein gemeinnütziges Unternehmen kann im Falle eines be-
sonderen örtlichen Bedürfnisses der Bundesrath die Ausgabe von
Aktien, die auf Namen lauten, zu einem geringeren, jedoch mindestens
zweihundert Mark erreichenden Betrage zulassen. Die gleiche Ge-
nehmigung kann ertheilt werden, wenn für ein Unternehmen das
Reich, ein Bundesstaat oder ein Kommunalverband oder eine sonstige

öffentliche Körperschaft auf die Aktien einen bestimmten Ertrag be-
dingungslos und ohne Zeitbeschränkung gewährleistet hat.

Auf Namen lautende Aktien, deren Uebertragung an die Zu-

stimmung der Gesellschaft gebunden ist, dürfen auf einen Betrag von
weniger als eintausend, jedoch nicht von weniger als zweihundert
Mark gestellt werden.

Im Falle des Absatz 2 soll die ertheilte Genehmigung, im Falle
des Absatz3sollen die Beschränkungen, denen nach 89222 Absatz4
die Aktionäre in Ansehung der Uebertragung ihrer Rechte unterliegen,
in den Aktien ersichtlich gemacht werden.

Diese Vorschriften gelten auch für Interimsscheine.
§ 181. Zur Unterzeichnung von Aktien und Interimsscheinen

genügt eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte
Namensunterschrift. Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch
eine in die Urkunde ausgenommene Bestimmung von der Beobachtung

einer besonderen Form abhängig gemacht werden.
§ 182. 1209 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7, Abs. 3.]

Der Inhalt des Gesellschaftsvertrags muß von mindestens fünf Per-
sonen, welche Aktien übernehmen, in gerichtlicher oder notarieller
Verhandlung festgestellt werden. In der Verhandlung ist der Betrag
und, wenn verschiedene Gattungen von Aktien ausgegeben werden,

die Gattung der von Jedem übernommenen Aktien anzugeben.

Der Gesellschaftsvertrag muß bestimmen:
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;

2. den Gegenstand des Unternehmens;

3. die Höhe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien;
4. die Art der Bestellung und Zusammensetzung des Vorstandes;
5. die Form, in der die Berufung der Generalversammlung der

Aktionäre geschieht;
6. die Form, in der die von der Gesellschaft ausgehenden Be-

kanntmachungen erfolgen.
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Bekanntmachungen, die durch öffentliche Blätter erfolgen sollen,
sind in den Deutschen Reichsanzeiger einzurücken. Andere Blätter

außer diesem bestimmt der Gesellschaftsvertrag.
§ 183. 1209 Abs. 2 Nr. 4, 209a Abs. 1 Nr. 2.] Ist im Ge-

sellschaftsvertrage nichts darüber bestimmt, ob die Aktien auf den
Inhaber oder auf Namen lauten sollen, so sind sie auf Namen zu stellen.

Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß auf Ver-
langen des Aktionärs die Umwandlung seiner auf Namen lautenden

ktie in eine Inhaberaktie oder umgekehrt stattzufinden hat.

8 184. L209a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2.] Für einen geringeren
als den Neunbetrag dürfen Aktien nicht ausgegeben werden.

Die Ausgabe für einen höheren Betrag ist statthaft, wenn sie
um Gesellschaftsvertrage zugelassen ist.
 8§ 185. I209a Abs. 1 Nr. 4.] Im Gesellschaftsvertrage können

j#Ur einzelne Gattungen von Aktien verschiedene Rechte, insbesondere
in Betreff der Vertheilung des Gewinns oder des Gesellschafts-

vermögens, festgesetzt werden.
§ 186. I/209b.] Jeder zu Gunsten einzelner Aktionäre be-

ungene besondere Vortheil muß im Gesellschaftsvertrag unter Be-
zeichnung des Berechtigten festgesetzt werden.

Werden auf das Grundkapital von Aktionären Einlagen ge-
macht, die nicht durch Baarzahlung zu leisten sind, oder werden
vorhandene oder herzustellende Anlagen oder sonstige Vermögens-
gegenstände von der zu errichtenden Gesellschaft übernommen, so
müssen der Gegenstand der Einlage oder der Uebernahme, die Per-
on, von welcher die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der
Letrag der für die Einlage zu gewährenden Aktien oder die für den

übernommenen Gegenstand zu gewährende Vergütung im Gesell-
aftsvertrage festgesetzt werden.

Von diesen Festsetzungen gesondert ist der Gesammtaufwand,
welcher zu Lasten der Gesellschaft an Aktionäre oder Andere als

Entschädigung oder Belohnung für die Gründung oder deren Vor-

ereitung gewährt wird, im Gesellschaftsvertrage festzusetzen.
Jedes Abkommen über die vorbezeichneten Gegenstände, welches

nicht die vorgeschriebene Festsetzung im Gesellschaftsvertrage gefunden
hat, ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam.

8 187. [2030.] Die Aktionäre, welche den Gesellschaftsvertrag
festgestellt haben oder andere als durch Baarzahlung zu leistende
Linlagen machen, gelten als die Gründer der Gesellschaft.

 § 188. 1209d.] Uebernehmen die Gründer alle Aktien, so gilt
mit der Uebernahme der Aktien die Gesellschaft als errichtet.

Soweit die Uebernahme nicht schon bei der Feststellung des
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Gesellschaftsvertrags erfolgt, kann sie in einer besonderen gerichtlichen
oder notariellen Verhandlung unter Angabe der Beträge, welche die
rinzelnen Gründer noch übernehmen, bewirkt werden.

§ 189. 1209e.] Uebernehmen die Gründer nicht alle Aktien, so
hat der Errichtung der Gesellschaft die Zeichnung der übrigen Aktien

vorherzugehen.
Die Zeichnung erfolgt durch schriftliche Erklärung, aus der die

Betheiligung nach der Anzahl und,. falls verschiedene Aktien aus-
gegeben werden, nach dem Betrag oder der Gattung der Aktien

hervorgehen muß.
Die Erklärung (Zeichnungsschein) soll doppelt ausgestellt werden;

sie hat zu enthalten: "

1. den Tag der Feststellung des Gesellschaftsvertrags, die im 8 182
Absatz 2 und im § 186 vorgesehenen Festsetzungen und, wenn

mehrere Gattungen von Aktien mit verschiedener Berechtigung
ausgegeben werden, den Gesammtbetrag einer jeden;

2. den Namen, Stand und Wohnort der Gründer;

3. den Betrag, für welchen die Ausgabe der Aktie stattfindet, und

den Betrag der festgesetzten Einzahlungen;
4. den Zeitpunkt, in welchem die Zeichnung unverbindlich wird, sofern

nicht bis dahin die Errichtung der Gesellschaft beschlossen ist.
Zeichnungsscheine, welche diesen Inhalt nicht vollständig haben

oder außer dem unter Nr. 4 bezeichneten Vorbehalte Beschränkungen

in der Verpflichtung des Zeichners enthalten, sind nichtig. Erfolgt
ungeachtet eines hiernach nichtigen oder wegen verspäteter Errichtung
der Gesellschaft unverbindlichen Zeichnungsscheins die Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister, so ist der Zeichner, wenn er auf

Grund einer dem Absatz 2 entsprechenden Erklärung in der General-

versammlung, die zur Beschlußfassung über die Errichtung der Ge-

sellschaft berufen wird, stimmt oder später als Aktionär Rechte aus-
übt oder Verpflichtungen erfüllt, der Gesellschaft wie aus einem

gültigen Zeichnungsscheine verpflichtet.
Jede nicht in dem Zeichnungsschein enthaltene Beschränkung ist

der Gesellschaft gegenüber unwirksam.
§ 190. 1209f, 175e Abs. 2.] Uebernehmen die Gründer alle

Aktien, so haben sie gleichzeitig mit der Errichtung der Gesellschaft
oder in einer besonderen gerichtlichen oder notariellen Verhandlung
den ersten Aufsichtsrath der Gesellschaft zu bestellen.

Uebernehmen die Gründer nicht alle Aktien, so haben sie nach
der Zeichnung des Grundkapitals eine Generalversammlung zur
Wahl des Aufsichtsraths zu berufen.

Diese Vorschriften finden auch auf die Bestellung des ersten
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Vorstandes Anwendung, sofern nicht nach dem Gesellschaftsvertrage
die Bestellung in anderer Weise als durch Wahl der Generalver-

sammlung zu geschehen hat.
 §F1911. /209g.] Die Gründer haben im Falle des 8 186 Absatz 2
in einer schriftlichen Erklärung die wesentlichen Umstände darzulegen,
bon welchen die Angemessenheit der für die eingelegten oder über-

nommenen Gegenstände gewährten Beträge abhängt.
Sie haben hierbei die vorausgegangenen Rechtsgeschäfte, die auf

den Erwerb durch die Gesellschaft hingezielt haben, ferner die Er-
werbs= und Herstellungspreise aus den letzten beiden Jahren, und

im Falle des Übergangs eines Unternehmens auf die Gesellschaft die
Betriebsergebnisse aus den letzten beiden Geschäftsjahren anzugeben.

§ 192. I209h Abs. 1.] Die Mitglieder des Vorstandes und
des Aufsichtsraths haben den Hergang der Gründung zu prüfen.

Gehört ein Mitglied des Vorstandes oder des Aussichtsraths
zu den Gründern oder hat sich ein Mitglied einen besonderen Vor-
theil oder für die Gründung oder deren Vorbereitung eine Ent-

schädigung oder Belohnung ausbedungen oder liegt ein Fall des
186 Absatz 2 vor, so hat außerdem eine Prüfung durch besondere

Revisoren stattzufinden.
Die Revisoren werden durch das für die Vertretung des Handels-

standes berufene Organ, in Ermangelung eines solchen durch das
Gericht bestellt, in dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat.

§ 193. (209h Abs. 2, 3.] Die Prüfung hat sich insbesondere
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu erstrecken, die
in Ansehung der Zeichnung und Einzahlung des Grundkapitals so—
ieinAnsehungder im 8 186 vorgesehenen Festsetzungen von den

Gründern gemacht sind. Der Inhalt der im § 191 bestimmten Er-

arung ist auch in der Richtung zu prüfen, ob bezüglich der An-
gemessenheit der für die eingelegten oder übernommenen Gegenstände
gewährten Beträge Bedenken obwalten.

Ueber die Prüfung ist unter Darlegung der im Absatz 1 be-
zeichneten Umstände schriftlich Bericht zu erstatten.

t Sind die Revisoren durch das für die Vertretung des Handels-
andes berufene Organ bestellt, so haben sie diesem ein Exemplar
es Berichts einzureichen. Die Einsicht des eingereichten Berichts ist

Jedem gestattet.
8 194. Ergeben sich zwischen den im 8 192 Absatz 2, 3 be-

Kichneten Revisoren und den Gründern Meinungsverschiedenheiten
kler den Umfang der von den Gründern zu gewährenden Auf-

zrungen und Nachweise, so entscheidet endgültig diejenige Stelle,
on welcher die Revisoren ernannt sind. Solange sich die Gründer

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 8
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weigern, der Entscheidung nachzukommen, unterbleibt die Erstattung
des Prüfungsberichts.

Die Revisoren haben Anspruch auf Ersatz angemessener baarer Aus-
lagen und auf Vergütung für ihre Thätigkeit. Die Auslagen und die
Vergütung werden durch die im Absatz 1 bezeichnete Stelle festgesetzt.

§ 195. 1I210.] Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen
Bezirke sie ihren Sitz hat, von sämmtlichen Gründern und Mit-
gliedern des Vorstandes und des Aufsichtsraths zur Eintragung in
das Handelsregister anzumelden.

Der Anmeldung sind beizufügen:
1. der Gesellschaftsvertrag und die im § 182 Absatz 1 und im

§ 188 Absatz 2 bezeichneten Verhandlungen; „

2. im Falle des § 186 die Verträge, welche den dort bezeichneten

Festsetzungen zu Grunde liegen oder zu ihrer Ausführung ge-
schlossen sind, die im § 191 vorgesehene Erklärung und eine
Berechnung des der Gesellschaft zur Last fallenden Gründungs-
aufwandes, in der die Vergütungen nach Art und Höhe und

die Empfänger einzeln aufzuführen sind;
3. wenn nicht alle Aktien von den Gründern übernommen sind,

zum Nachweise der Zeichnung des Grundkapitals die Duplikate
der Zeichnungsscheine und ein von den Gründern unterschriebenes

Verzeichniß aller Aktionäre, welches die auf jeden entfallenen
Aktien sowie die auf die letzteren geschehenen Einzahlungen angiebt;

4. die Urkunden über die Bestellung des Vorstandes und des Auf-

sichtsraths;
5. die gemäß § 193 Absatz 2 erstatteten Berichte nebst ihren ur-

kundlichen Grundlagen und im Falle des § 193 Absatz 3 die
Bescheinigung, daß der Prüfungsbericht der Revisoren bei dem
zur Vertretung des Handelsstandes berufenen Organ eingereicht ist;

6. wenn der Gegenstand des Unternehmens der staatlichen Ge-

nehmigung bedarf, sowie in den Fällen des 8 180 Absatz 2 die

Genehmigungsurkunde.
In der Anmeldung ist die Erklärung abzugeben, daß auf jede

Aktie, soweit nicht andere als durch Baarzahlung zu leistende Ein-
lagen bedungen sind, der eingeforderte Betrag baar eingezahlt und
im Besitze des Vorstandes ist. Der Betrag, zu welchem die Aktien
ausgegeben werden, und der hierauf baar eingezahlte Betrag sind
anzugeben; dieser muß mindestens ein Viertheil des Nennbetrags
und im Falle der Ausgabe von Aktien für einen höheren als den

Nennbetrag auch den Mehrbetrag umfassen. Als Baarzahlung gilt
nur die Zahlung in deutschem Gelde, in Reichskassenscheinen sowie
in gesetzlich zugelassenen Noten deutscher Banken.
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Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Namensunterschrift
zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. "

Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke werden bei dem

Gericht in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift aufbewahrt.
8 196. I[210a.] Haben die Gründer nicht alle Aktien über-

nommen, so beruft das im § 195 bezeichnete Gericht eine General-
versammlung der in dem Verzeichniß aufgeführten Aktionäre zur
Beschlußfassung über die Errichtung der Gesellschaft. .

Die Versammlung findet unter der Leitung des Gerichts statt.
Der Vorstand und der Aufsichtsrath haben sich über die Er-

gebnisse der ihnen in Ansehung der Gründung obliegenden Prüfung
auf Grund der im § 193 Absatz 2 bezeichneten Berichte und ihrer

urkundlichen Grundlagen zu erklären. Jedes Mitglied des Vor-
standes und des Aufsichtsraths kann bis zur Beschlußfassung die

Unterzeichnung der Anmeldung zurückziehen. .

Die der Errichtung der Gesellschaft zustimmendeMehrheit muß
mindestens ein Viertheil aller in dem Verzeichniß aufgeführten

itionäre umfassen; der Betrag ihrer Antheile muß mindestens ein
Viertheil des gesammten Grundkapitals darstellen. Auch wenn diese
Mehrheit erreicht wird, gilt die Errichtung als abgelehnt, sofern
hinsichtlich eines Theiles der Aktionäre die Voraussetzungen des 8 186
vorliegen und sich die Mehrheit der von anderen Aktionären ab-

gegebenen Stimmen gegen die Errichtung erklärt. 6

Die Zustimmung aller erschienenen Aktionäre ist erforderlich,
wenn die im § 182 Absatz2Nr. 1 bis 4, im § 183, im §184
Absatz 2 sowie die im § 185 bezeichneten Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags abgeändert oder die im § 186 vorgesehenen Fest-
etzungen zu Lasten der Gesellschaft erweitert werden sollen. Das-

selbe gilt, wenn die Dauer der Gesellschaft über die im Gesellschafts-

vertrage bestimmte Zeit verlängert oder die im Gesellschaftsvertrage
für Beschlüsse der Generalversammlung vorgesehenen erschwerenden
 rfordernisse beseitigt werden sollen.
„Die Beschlußfassung ist zu vertagen, wenn es von den Aktio-

naren mit einfacher Stimmenmehrheit verlangt wird.

b §197. I210b.] Soweit nicht in den 88 190, 196 ein Anderes
estimmt ist, finden auf die Berufung und Beschlußfassung der vor

dir Eintragung der Gesellschaft stattfindenden Generalversammlungen
ie Vorschriften entsprechende Anwendung, welche für die Gesellschaft

dach der Eintragung maßgebend sind.
re 8 198. Bei der Eintragung der Gesellschaft in das Handels-

"t gister sind die Firma und der Sitz der Gesellschaft, der Gegen-
and des Unternehmens, die Höhe des Grundkapitals, der Tag der

8
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Feststellung des Gesellschaftsvertrages und die Mitglieder des Vor-

standes anzugeben.
Enthält der Gesellschaftsvertrag besondere Bestimmungen über

die Zeitdauer der Gesellschaft oder über die Befugniß der Mitglieder
des Vorstandes oder der Liquidatoren zur Vertretung der Gesellschaft,

so sind auch diese Bestimmungen einzutragen.
§ 199. I210c.]) In die Veröffentlichung, durch welche die Ein-

tragung bekannt gemacht wird, sind außer dem Inhalte der Ein-
tragung aufzunehmen:

1. die sonstigen im § 182 Absatz 2, 3 und in den 88 183, 185,

186 bezeichneten Festsetzungen;
2. der Betrag, zu welchem die Aktien ausgegeben werden;
3. der Name, Stand und Wohnort der Gründer und die Angabe,

ob sie die sämmtlichen Aktien übernommen haben;
4. der Name, Stand und Wohnort der Mitglieder des ersten Auf-

sichtsraths.
Zugleich ist bekannt zu machen, daß von den mit der An-

meldung der Gesellschaft eingereichten Schriftstücken, insbesondere von
dem Prüfungsberichte des Vorstandes, des Aufsichtsraths und der
Revisoren, bei dem Gericht Einsicht genommen werden kann. Im

Falle des § 193 Absatz 3 ist ferner bekannt zu machen, daß von dem

Prüfungsberichte der Revisoren auch bei dem zur Vertretung des
Handelsstandes berufenen Organ Einsicht genommen werden kann.

§ 200. I211.] Vor der Eintragung in das Handelsregister des

Sitzes der Gesellschaft besteht die Aktiengesellschaft als solche nicht.
Wird vorher im Namen der Gesellschaft gehandelt, so haftet der

Handelnde persönlich; handeln Mehrere, so haften sie als Gesammt-
schuldner.

Die Antheilsrechte können vor der Eintragung der Gesellschaft

in das Handelsregister mit Wirksamkeit gegenüber der Gesellschaft
nicht übertragen, Aktien oder Interimsscheine können vorher nicht
ausgegeben werden.

§ 201. I212, 179 Abs. 2, 3.] Die Anmeldung der Gesellschaft
zur Eintragung in das Handelsregister eines Gerichts, in dessen

Bezirke sie eine Zweigniederlassung besitzt, ist durch sämmtliche Mit-
glieder des Vorstandes zu bewirken.

Der Anmeldung ist der Gesellschaftsvertrag in Urschrift oder
in öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen; die Vorschriften des
§ 195 Absatz 2, 3 finden keine Anwendung.

Die Eintragung hat die im § 198 bezeichneten Angaben zu
enthalten.

In die Veröffentlichung, durch welche die Eintragung bekannt
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gemacht wird, sind außer dem Inhalte der Eintragung auch die
sonstigen im 8 182 Absatz 2, 3 und in den 88 183, 185 bezeich-

neten Festsetzungen aufzunehmen. Erfolgt die Eintragung innerhalb
der ersten zwei Jahre, nachdem die Gesellschaft in das Handelsregister
ihres Sitzes eingetragen worden ist, so sind alle im 8 199 bezeich-

neten Angaben zu veröffentlichen; in diesem Falle ist der Anmeldung
ein Exemplar der für den Sitz der Gesellschaft ergangenen gericht-

ichen Bekanntmachung beizufügen.
Befindet sich der Sitz der Gesellschaft im Auslande, so ist das

Bestehen der Aktiengesellschaft als solcher und, sofern der Gegenstand
es Unternehmens oder die Zulassung zum Gewerbebetrieb im In-

lande der staatlichen Genehmigung bedarf, auch diese mit der An-
meldung nachzuweisen. Die Angaben, deren öffentliche Bekannt-
machung nach Absatz 4 zu erfolgen hat, sind in der Anmeldung
aufzunehmen. 6

3 202. I213a.] Der Gesellschaft sind die Gründer für die

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, welche sie in Ansehung
er Zeichnung und Einzahlung des Grundkapitals sowie in An-

sehung der im § 186 vorgesehenen Festsetzungen zum Zwecke der

Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister machen, als Ge-
ammtschuldner verhaftet; sie haben, unbeschadet der Verpflichtung
um Ersatze des sonst etwa entstehenden Schadens, insbesondere einen
an der Zeichnung des Grundkapitals fehlenden Betrag zu über-
nehmen, fehlende Einzahlungen zu leisten und eine Vergütung, die
lucht unter den zu bezeichnenden Gründungsaufwand aufgenommen
ist, zu ersetzen. Wird die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen

oder Uebernahmen der im 8 186 bezeichneten Art böslicherweise ge-
hädigt, so sind ihr alle Gründer für den Ersatz des entstehenden

adens als Gesammtschuldner verpflichtet.
Von dieser Verbindlichkeit ist ein Gründer befreit, wenn er die

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angabe oder die bösliche
gLädigung weder kannte noch bei Anwendung der Sorgfalt eines

ordentlichen Geschäftsmanns kennen mußte.
Entsteht durch Zahlungsunfähigkeit eines Aktionärs der Gesell-

schaft ein Ausfall, so sind ihr die Gründer, welche die Betheiligung
es Aktionärs in Kenntniß seiner Zahlungsunfähigkeit angenommen
aben, als Gesammtschuldner zum Ersatze verpflichtet.

Mit den Gründern sind der Gesellschaft zum Schadensersatz als

Gesammtschuldner verpflichtet:
wenn eine Vergütung nicht unter den zu bezeichnenden Grün-

ungsaufwand aufgenommen ist, der Empfänger, welcher zur
eit des Empfanges wußte oder nach den Umständen annehmen
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mußte, daß die Verheimlichung beabsichtigt oder erfolgt war,
und jeder Dritte, welcher zur Verheimlichung wissentlich mit—
gewirkt hat;

2. im Falle einer böslichen Schädigung durch Einlagen oder
Uebernahmen jeder Dritte, welcher zu dieser Schädigung wissent—
lich mitgewirkt hat.
§ 203. I/213b.] Wer vor der Eintragung der Gesellschaft in

das Handelsregister oder in den ersten zwei Jahren nach der Ein-
tragung eine öffentliche Ankündigung der Aktien erläßt, um sie in

den Verkehr einzuführen, ist der Gesellschaft im Falle der Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit von Angaben, welche die Gründer in

Ansehung der Zeichnung oder Einzahlung des Grundkapitals oder
in Ansehung der im § 186 vorgesehenen Festsetzungen zum Zwecke
der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister machen, sowie
im Falle einer böslichen Schädigung der Gesellschaft durch Einlagen
oder Uebernahmen für den Ersatz des ihr daraus entstehenden Schadens
mit den im § 202 bezeichneten Personen als Gesammtschuldner ver-

haftet, wenn er die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben

oder die bösliche Schädigung kannte oder bei Anwendung der Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmanns kennen mußte.

§ 204. I[2136.] Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts-
raths, die bei der ihnen durch die §§ 192, 193 auferlegten Prüfung
die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns außer Acht lassen,
haften der Gesellschaft als Gesammtschuldner für den ihr daraus
entstehenden Schaden, soweit der Ersatz des Schadens von den nach

den §8 202, 203 verpflichteten Personen nicht zu erlangen ist.
§ 205. 1213d.] Vergleiche oder Verzichtleistungen, welche die

der Gesellschaft aus der Gründung zustehenden Ansprüche gegen die
nach den 88 202 bis 204 verpflichteten Personen betreffen, sind
erst nach dem Ablaufe von fünf Jahren seit der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister und nur mit Zustimmung der

Generalversammlung zulässig; sie sind unzulässig, soweit in der Ver-
sammlung eine Minderheit, deren Antheile den fünften Theil des
Grundkapitals darstellen, Widerspruch erhebt. Die zeitliche Be-
schränkung findet keine Anwendung, sofern sich der Verpflichtete im
Falle der Zahlungsunfähigkeit zur Abwendung oder Beseitigung des
Konkursverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht.

§ 206. I213e.] Die Ansprüche der Gesellschaft gegen die nach
den §8 202 bis 204 verpflichteten Personen verjähren in fünf Jahren
von der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister an.

§ 207. I213f Abs. 1 bis 4, 6.] Verträge der Gesellschaft, nach
denen sie vorhandene oder herzustellende Anlagen, die dauernd zu
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ihrem Geschäftsbetriebe bestimmt sind, oder unbewegliche Gegenstände
ür eine den zehnten Theil des Grundkapitals übersteigende Ver-

gütung erwerben soll, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung
der Generalversammlung, falls sie vor dem Ablaufe von zwei Jahren

lek der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister geschlossen
erden.

Vor der Beschlußfassung hat der Aufsichtsrath den Vertrag zu
prüfen und über die Ergebnisse seiner Prüfung schriftlich Bericht zu
erstatten.

Der Beschluß, durch welchen dem Vertrage die Zustimmung
ertheilt wird, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertheile
des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt.

ird der Vertrag im ersten Jahre nach der Eintragung der Ge-
sellschaft in das Handelsregister geschlossen, so müssen außerdem die

ntheile der zustimmenden Mehrheit mindestens ein Viertheil des
gesammten Grundkapitals darstellen.

Nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung hat der
Vorstand den Vertrag in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter

Abschrift mit dem Berichte des Aufsichtsraths nebst dessen urkund=
ichen Grundlagen zum Handelsregister einzureichen. Zum Handels-

register einer Zweigniederlassung findet die Einreichung nicht statt.
Bildet der Erwerb von Grundstücken den Gegenstand des Unter-

nehmens, so finden auf einen solchen Erwerb die Vorschriften der
Absätze 1 bis 4 keine Anwendung. Das Gleiche gilt für den Erwerb
von Grundstücken im Wege der Zwangsversteigerung.

§ 20S. I213f Abs. 5.] Erwirbt die Gesellschaft vor dem Ab-
laufe der im § 207 Absatz 1 bezeichneten Frist Vermögensgegenstände
in Ausführung einer vor ihrer Eintragung in das Handelsregister
von Gründern getroffenen Vereinbarung, so kommen in Betreff der
Rechte der Gesellschaft auf Entschädigung und in Betreff der ersatz-
Hflichtigen Personen die Vorschriften der 88 202, 205, 206 zur

nwendung.
8 209. /215 Abs. 1, 2, 3 Satz 1.] Aktien oder Interims-

cheine, die auf einen geringeren als den nach § 180 zulässigen
Hetrag gestellt werden, sind nichtig. Die Ausgeber haften den Be-
itzern für den durch die Ausgabe verursachten Schaden als Ge-

sammtschuldner.
di Das Gleiche gilt im Falle der Ausgabe von Interimsscheinen,

le auf den Inhaber lauten, sowie im Falle der Ausgabe von

d tien oder Interimsscheinen vor der Eintragung der Gesellschaft in
as Handelsregister.
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Zweiter Titel.

Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter.

8 210. I213 Abs. 1, 208.] Die Aktiengesellschaft als solche
hat selbständig ihre Rechte und Pflichten; sie kann Eigenthum und
andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen
und verklagt werden.

Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der

Gegenstand des Unternehmens nicht in dem Betrieb eines Landels-
gewerbes besteht.

§ 211. I219 Abs. 1.] Die Verpflichtung des Aktionärs zur

Leistung von Kapitaleinlagen wird durch den Nennbetrag der Aktie

und, falls der Ausgabepreis höher ist, durch diesen begrenzt.
8§ 212. I219 Abs. 1.] Neben den Kapitaleinlagen kann im

Gesellschaftsvertrage den Aktionären die Verpflichtung zu wieder-
kehrenden, nicht in Geld bestehenden Leistungen auferlegt werden,
sofern die Uebertragung der Antheilsrechte an die Zustimmung der

Gesellschaft gebunden ist. Die Verpflichtung und der Umfang der
Leistungen müssen aus den Aktien oder Interimsscheinen zu er-

sehen sein.
Im Gesellschaftsvertrage können für den Fall, daß die Ver-

pflichtung nicht oder nicht gehörig erfüllt wird, Vertragsstrafen fest-
gesetzt werden.

Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß die Gesell-
schaft die Zustimmung zur Uebertragung der Antheilsrechte nur aus

wichtigen Gründen verweigern darf.
§ 213. I216 Abs. 2.] Die Aktionäre können ihre Einlagen

nicht zurückfordern; sie haben, solange die Gesellschaft besteht, nur
Anspruch auf den Reingewinn, soweit dieser nicht nach dem Gesetz
oder dem Gesellschaftsvertrage von der Vertheilung ausgeschlossen ist.

§ 214. Die Antheile am Gewinne bestimmen sich nach dem
Verhältnisse der Aktienbeträge.

Sind die Einzahlungen nicht auf alle Aktien in demselben Ver-

hältnisse geleistet, so erhalten die Aktionäre aus dem vertheilbaren
Gewinne vorweg einen Betrag von vier vom Hundert der geleisteten

Einzahlungen; reicht der Jahresgewinn hierzu nicht aus, so bestimmt
sich der Betrag nach einem entsprechend niedrigeren Satze. Ein-
zahlungen, die im Laufe des Geschäftsjahrs zu leisten waren, werden

nach dem Verhältnisse der Zeit berücksichtigt, welche seit dem für die

Leistung bestimmten Zeitpunkte verstrichen ist. .
Im Gesellschaftsvertrage kann eine andere Art der Gewinn—

vertheilung vorgesehen werden.
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8 215. I/217.) Zinsen von bestimmter Höhe dürfen für die

Aktionäre weder bedungen noch ausbezahlt werden, es darf nur das-
lenige unter sie vertheilt werden, was sich nach der jährlichen Bilanz
als Reingewinn ergiebt.

Für den Zeitraum, welchen die Vorbereitung des Unternehmens
bis zum Anfange des vollen Betriebs erfordert, können den Aktionären
Zinsen von bestimmter Höhe bedungen werden; der Gesellschafts-
vertrag muß den Zeitpunkt bezeichnen, in welchem die Entrichtung

von Zinsen spätestens aufhört. 47*-
§ 216. Für wiederkehrende Leistungen, zu denen die Aktionäre

nach dem Gesellschaftsvertrage neben den Kapitaleinlagen verpflichtet
find, darf eine den Werth der Leistungen nicht übersteigende Ver-
gütung ohne Rücksicht darauf bezahlt werden, ob die jährliche Bilanz
einen Reingewinn ergiebt.

§ 217. Die Aktionäre haften für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, soweit sie den Vorschriften dieses Gesetzbuchs entgegen
Zahlungen von der Gesellschaft empfangen haben. Was ein Aktionär

in gutem Glauben als Gewinnantheil oder als Zinsen bezogen hat,
ist er in keinem Falle zurückzuzahlen verpflichtet.

Ist über das Vermögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet,
so wird während der Dauer des Verfahrens das den Gesellschafts-
gläubigern gegen die Aktionäre zustehende Recht durch den Konkurs-
verwalter ausgeübt.
„ Die nach diesen Vorschriften begründeten Ansprüche verjähren
iu fünf Jahren vom Empfange der Zahlung an.

8 218. (219 Abs. 2, 184.] Ein Aktionär, der den auf die
Aktie eingeforderten Betrag nicht zur rechten Zeit einzahlt, hat Zinsen
von dem Tage an zu entrichten, an welchem die Zahlung hätte ge-
schehen sollen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

Im Gesellschaftsvertrage können für den Fall, daß die Ein-
zahlung nicht rechtzeitig erfolgt, Vertragsstrafen festgesetzt werden.

di Ist im Gesellschaftsvertrage nicht ein Anderes bestimmt, so hat
ie Aufforderung zur Einzahlung in der Weise zu geschehen, in wel-

cher die Bekanntmachungen der Gesellschaft nach dem Gesellschafts-
bertrag erfolgen.
niedS. 219. I211 Abs. 2, 184a Abs 1, 2.) Erfolgt die Einzahlung
eing rechtzeitig so kann den säumigen Aktionären für die Zahlung
abr Frist mit der Androhung bestimmt werden, daß sie nach dem
v auf der Frist ihres Antheilsrechts und der geleisteten Einzahlung

erlustig erklärt werden.

ie Aufforderung muß dreimal in den im § 182 Absatz 3 be-
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zeichneten Blättern (Gesellschaftsblättern) bekannt gemacht werden; die

erste Bekanntmachung muß mindestens drei Monate, die letzte Be-
kanntmachung mindestens einen Monat vor dem Ablaufe der für

die Einzahlung gesetzten Nachfrist erfolgen. Sind die Antheilsrechte
nicht ohne Zustimmung der Gesellschaft übertragbar, so genügt an
Stelle der öffentlichen Bekanntmachungen der einmalige Erlaß be-
sonderer Aufforderungen an die säumigen Aktionäre; in diesen Auf-
forderungen muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens einen
Monat von dem Empfange der Aufforderung an beträgt.

Zahlt ein Aktionär den auf die Aktie zu leistenden Betrag
ungeachtet der Aufforderung nicht ein, so ist er seines Antheilsrechts
und der geleisteten Einzahlungen zu Gunsten derGesellschaft ver-

lustig zu erklären. Die Erklärung erfolgt mittelst Bekanntmachung
in den Gesellschaftsblättern.

An Stelle der bisherigen Urkunde ist eine neue auszugeben,

die außer den früher geleisteten Theilzahlungen den eingeforderten
Betrag zu umfassen hat. Wegen des Ausfalls, den die Gesellschaft
an diesem Betrag oder an den später eingeforderten Beträgen er-

leidet, bleibt ihr der ausgeschlossene Aktionär verhaftet.
§ 220. I219 Abs. 2, 1840b Abs. 1, 2, 4.] Soweit der aus-

geschlossene Aktionär den eingeforderten Betrag nicht zahlt, ist dafür
der Gesellschaft der letzte und jeder frühere in dem Aktienbuche ver-

zeichnete Rechtsvorgänger verhaftet, ein früherer Rechtsvorgänger,
soweit die Zahlung von dessen Rechtsnachfolger nicht zu erlangen
ist. Dies wird vermuthet, wenn von dem letzteren die Zahlung

nicht bis zum Ablaufe von einem Monate geleistet wird, nachdem
an ihn die Zahlungsaufforderung und an den Rechtsvorgänger die

Benachrichtigung von dieser erfolgt ist. Der Rechtsvorgänger erhält
gegen Zahlung des rückständigen Betrags die neu auszugebende
Urkunde.

Die Haftpflicht des Rechtsvorgängers ist auf die innerhalb der
Frist von zwei Jahren auf die Aktien eingeforderten Beträge be-
schränkt. Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Ueber-

tragung des Antheilsrechts zum Aktienbuche der Gesellschaft an-
gemeldet wird.

Ist die Zahlung des rückständigen Betrags von Rechtsvor-
gängern nicht zu erlangen, so kann die Gesellschaft das Antheilsrecht
zum Börsenpreis und in Ermangelung eines solchen durch öffentliche
Versteigerung verkaufen.

§ 221. 1219 Abs. 2, 184a Abs. 3, 184bAbs. 3, 184 Satz 1..
Die Aktionäre und deren Rechtsvorgänger können von den in den
§§ 211, 220 bezeichneten Leistungen nicht befreit werden. Sie
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können gegen diese Leistungen eine Forderung an die Gesellschaft

nicht aufrechnen.
§ 222. 1220, 182.] Auf Namen lautende Aktien sind mit ge-

nauer Bezeichnung des Inhabers nach Namen, Wohnort und Stand
in das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen.

Sie können, soweit nicht der Gesellschaftsvertrag ein Anderes

besimmt, ohne Zustimmung der Gesellschaft auf Andere übertragen
erden.

Die Uebertragung kann durch Indossament geschehen. In
Betreff der Form des Indossaments, in Betreff der Legitimation
des Inhabers und in Betreff seiner Verpflichtung zur Herausgabe
finden die Vorschriften der Artikel 11 bis 13, des Artikels 36

Satz 1 bis 4 und des Artikels 74 der Wechselordnung entsprechende

nwendung.
Zur Uebertragung von Aktien, die gemäß 8 180 Absatz 3 auf

einen Betrag von weniger als eintausend Mark gestellt sind, ist die
Zustimmung des Aufsichtsraths und der Generalversammlung er-

orderlich. Die Uebertragung dieser Aktien kann nur mittelst einer
die Person des Erwerbes bezeichnenden, gerichtlich oder notariell

eglaubigten Erklärung erfolgen.
8223. 1220, 183.] Geht eine auf Namen lautende Aktie auf

ien Anderen über, so ist dies, unter Vorlegung der Aktie und des

achweises des Ueberganges, bei der Gesellschaft anzumelden und im
tienbuche zu vermerken.

Die Echtheit der auf der Aktie befindlichen Indossamente oder

des Abtretungerrllärungen zu prüfen, ist die Gesellschaft nicht ver-
chtet.

Im Verhältnisse zu der Gesellschaft gilt nur derjenige als
Aktionär, welcher als solcher im Aktienbuche verzeichnet ist.

8 224. (220, 183a Abs. 1.] Die Vorschriften der 88 222,

#1 finden auch auf die Eintragung der Interimsscheine und deren
ebergang auf andere Anwendung.
3 225. Steht eine Aktie mehreren Mitberechtigten zu, so können

sie die Rechte aus der Aktie nur durch einen gemeinschaftlichen Ver-
treter ausüben.

Für die auf die Aktie zu bewirkenden Leistungen haften sie als

esammtschuldner.
Hat die Gesellschaft eine Willenserklärung dem Aktionär gegen-

Ver abzugeben, so genügt, falls ein gemeinschaftlicher Vertreter der
übkbeerechtigten nicht vorhanden ist, die Abgabe der Erklärung gegen-
e einem Mitberechtigten. Auf mehrere Erben eines Aktionärs
indet diese Vorschrift nur in Ansehung von Willenserklärungen
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Anwendung, die nach dem Ablauf eines Monats seit dem Anfalle
der Erbschaft abgegeben werden.

§ 226. I215d4 Abs. 1.] Die Aktiengesellschaft soll eigene Aktien
im regelmäßigen Geschäftsbetriebe, sofern nicht eine Kommission zum
Einkauf ausgeführt wird, weder erwerben noch zum Pfande nehmen.

Eigene Interimsscheine kann sie im regelmäßigen Geschäfts-
betrieb auch in Ausführung einer Einkaufskommission weder erwerben
noch zum Pfande nehmen. Das Gleiche gilt von eigenen Aktien, auf

welche der Nennbetrag oder, falls der Ausgabepreis höher ist, dieser
noch nicht voll geleistet ist.

§ 227. I2154 Abs. 2.] Die Einziehung (Amortisation) von
Aktien kann nur erfolgen, wenn sie im Gesellschaftsvertrag angeordnet

oder gestattet ist. Die Bestimmung muß in dem ursprünglichen
Gesellschaftsvertrag oder durch eine vor der Zeichnung der Aktien

bewirkte Aenderung des Gesellschaftsvertrages getroffen sein, es sei
denn, daß die Einziehung nicht mittelst Ausloosung, Kündigung oder
in ähnlicher Weise, sondern mittelst Ankaufs der Aktien geschehen soll.

Jede Art der Einziehung darf, sofern sie nicht nach den für
die Herabsetzung des Grundkapitals maßgebenden Vorschriften statt-
findet, nur aus dem nach der jährlichen Bilanz verfügbaren Gewinn

erfolgen.

§ 228. Ist eine Aktie oder ein Interimsschein abhanden ge-
kommen oder vernichtet, so kann die Urkunde, wenn nicht das Gegen-

theil darin bestimmt ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraft-
los erklärt werden. Die Vorschriften des § 799 Absatz 2 und des

8 800 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: finden entsprechende Anwendung.
Sind Gewinnantheilscheine auf den Inhaber ausgegeben, so

erlischt mit der Kraftloserklärung der Aktie oder des Interimsscheins

auch der Anspruch aus den noch nicht fälligen Gewinnantheilscheinen.

§ 229. Ist eine Aktie oder ein Interimsschein in Folge einer

Beschädigung oder einer Verunstaltung zum Umlaufe nicht mehr

1 BGB 799 Abs. 2. Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen In-

haber auf Verlangen die zur Erwirkung des Aufgebots oder der Zahlungs-

sperre erforderliche Auskunft zu ertheilen und die erforderlichen Zeugnisse aus-
zustellen. Die Kosten der Zeugnisse hat der bisherige Inhaber zu tragen und
vorzuschießen.

800. Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber für kraftlos erklärt,
so kann derjenige, welcher das Ausschlußurtheil erwirkt hat, von dem Aussteller,

unbeschadet der Befugniß, den Anspruch aus der Urkunde geltend zu machen,

die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber anStelleder für

kraftlos erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.
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geeignet, so kann der Berechtigte, sofern der wesentliche Inhalt und
ie Unterscheidungsmerkmale der Urkunde noch mit Sicherheit erkenn-

bar sind, von der Gesellschaft die Ertheilung einer neuen Urkunde

gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten verlangen.
Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 230. Neue Gewinnantheilscheine dürfen an den Inhaber des

rneuerungsscheins nicht ausgegeben werden, wenn der Besitzer der
ktie oder des Interimsscheins der Ausgabe widersprochen hat. Die

Scheine sind in diesem Falle dem Besitzer der Aktie oder des Inte-

erimsscheins auszuhändigen, wenn er die Haupturkunde vorlegt.

Dritter Titel.

Verfassung und Geschäftsführung.

§ 231. 1227.) Die Aktiengesellschaft wird durch den Vorstand
gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen.

Die Bestellung zum Mitgliede des Vorstandes ist jederzeit

euderruflih unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Ver-
ung.

§ 232. 1229 Abs. 1.) Zu Willenserklärungen, insbesondere zur
Zeichnung des Vorstandes für die Gesellschaft, bedarf es der Mit-

wirkung sämmtlicher Mitglieder des Vorstandes, sofern nicht im
Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt ist. Der Vorstand kann

" och einzelne Mitglieder zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder
estimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Ist eine Willens-

erklärung der Gesellschaft gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe
gegenüber einem Mitgliede des Vorstandes.

V. Steht nicht jedem einzelnen Vorstandsmitgliede die selbständige
ertretung der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrage zu, so

ann durch diesen bestimmt werden, daß die Vorstandsmitglieder,
wenn nicht mehrere zusammen handeln, in Gemeinschaft mit einem

kokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen. Auch
ann durch den Gesellschaftsvertrag der Aufsichtsrath ermächtigt wer-
èen, einzelnen Mitgliedern des Vorstandes die Befugniß zu ertheilen,
ie Gesellschaft allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen

zu vertreten. Die Vorschriften des Absatz 1 Satz 2, 3 finden in diesen
allen entsprechende Anwendung.

6|7 8 233. [229 Abs. 2.] Der Vorstand hat in der Weise zu
chnen, daß die Zeichnenden zu der Firma der Gesellschaft oder zu

r Benennung des Vorstandes ihre Namensunterschrift hinzufügen.
8 234. [228, 233 Abs. 1.] Jede Aenderung des Vorstandes
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oder der Vertretungsbefugniß eines Vorstandsmitgliedes sowie eine
auf Grund des 8232 Absatz 2 Satz 2 von dem Aufsichtsrathe ge—

troffene Anordnung ist durch den Vorstand zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.

Der Anmeldung ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der
Urkunden über die Aenderung oder Anordnung beizufügen. Diese
Vorschrift findet auf die Anmeldung zum Handelsregister einer
Zweigniederlassung keine Anwendung.

Die Vorstandsmitglieder haben ihre Unterschrift zur Aufbe=
wahrung bei dem Gerichte zu zeichnen.

§ 235. I231.] Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber
verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche im Gesellschafts-
vertrag oder durch Beschlüsse der Generalversammlung für den Um-
fang seiner Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten, festgesetzt sind.

Dritten gegenüber ist eine Beschränkung der Vertretungsbefugniß
des Vorstandes unwirksam. Dies gilt insbesondere für den Fall,
daß die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von
Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für

eine gewisse Zeit oder an einzelnen Ortschaften stattfinden soll oder
daß für einzelne Geschäfte die Zustimmung der Generalversammlung,
des Aufsichtsraths oder eines anderen Organs der Gesellschaft er-
fordert wird.

§ 236. 1232, 196a.] Die Mitglieder des Vorstandes dürfen
ohne Einwilligung der Gesellschaft weder ein Handelsgewerbe betreiben

noch in dem Handelszweige der Gesellschaft für eigene oder fremde
Rechnung Geschäfte machen, auch nicht an einer anderen Handels-
gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafter Theil nehmen. Die
Einwilligung wird durch dasjenige Organ der Gesellschaft ertheilt,
welchem die Bestellung des Vorstandes obliegt.

Verletzt ein Vorstandsmitglied die ihm nach Absatz 1 obliegende
Verpflichtung, so kann die Gesellschaft Schadensersatz fordern; sie
kann statt dessen von dem Mitgliede verlangen, daß es die für eigene
Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft ein-
gegangen gelten lasse und die aus Geschäften für fremde Rechnung
bezogene Vergütung herausgebe oder seinen Anspruch auf die Ver-
gütung abtrete.

Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten von

dem Zeitpunkt an, in welchem die übrigen Vorstandsmitglieder und
der Aufsichtsrath von dem Abschlusse des Geschäfts oder von der

Theilnahme des Vorstandsmitgliedes an der anderen Gesellschaft

Kenntniß erlangen; sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntniß
in fünf Jahren von ihrer Entstehung an.
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88 237. Wird den Mitgliedern des Vorstandes ein Antheil am

Jahresgewinne gewährt, so ist der Antheil von dem nach Vornahme
sämmtlicher Abschreibungen und Rücklagen verbleibenden Reingewinne
zu berechnen.

§ 238. I/234.] Sofern nicht durch den Gesellschaftsvertrag oder
durch Beschluß der Generalversammlung ein Anderes bestimmtt ist,
arf der Vorstand einen Prokuristen nur mit Zustimmung des Auf-

chterathe bestellen. Diese Beschränkung hat Dritten gegenüber keine
irkung.

§ 239. 1239 Abs. 1.] Der Vorstand hat Sorge dafür zu
tragen, daß die erforderlichen Bücher der Gesellschaft geführt werden.

8240. I240. Erreicht der Verlust, der sich bei der Aufstellung
der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz ergiebt, die Hälfte des

rundkapitals, so hat der Vorstand unverzüglich die Generalver-
ammlung zu berufen und dieser davon Anzeige zu machen.

Sobald Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eintritt, hat der
Vorstand die Eröffnung des Konkurses zu beantragen; dasselbe gilt,
wenn sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischen-
bilanz ergiebt, daß das Vermögen nicht mehr die Schulden deckt.

8241. I241 Abs. 2—4.| Die Mitglieder des Vorstandes haben
bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
manns anzuwenden.

Mitglieder, die ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesell-
schaft als Gesammtschuldner für den daraus entstehenden Schaden.

d Insbesondere sind sie zum Ersatze verpflichtet, wenn enigegen

n Vorschriften dieses Gesetzbuchs:
Einlagen an die Aktionäre zurückgezahlt,

2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnantheile gezahlt,
8. eigene Aktien oder Interimsscheine der Gesellschaft erworben,

4 zum Pfande genommen oder eingezogen,
Aktien vor der vollen Leistung des Nennbetrags oder, falls der

Ausgabepreis höher ist, vor der vollen Leistung dieses Betrags

ausgegeben werden,
die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens oder eine theilweise
Zurückzahlung des Grundkapitals erfolgt,

Zahlungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der
Gesellschaft eingetreten ist oder ihre Ueberschuldung sich er—
geben hat.

de In den Fällen des Absatzes3kann der Ersatzanspruch auch von
nin Gläubigern der Gesellschaft, soweit sie von dieser ihre Befriedigung

cht erlangen können, geltend gemacht werden. Die Ersatzpflicht
ird ihnen gegenüber weder durch einen Verzicht der Gesellschaft



— ·

128 H#BBuch II. Handelsgesellsch. u. stille Ges. Abschn. III. Tit. III. 8 242 -249.

noch dadurch aufgehoben, daß die Handlung auf einem Beschlusse
der Generalversammlung beruht.

Die Ansprüche auf Grund dieser Vorschriften verjähren in fünf
Jahren.

§ 242. 1252a.] Die für die Mitglieder des Vorstandes gelten-
den Vorschriften finden auch auf die Stellvertreter von Mitgliedern

Anwendung.
§ 243. 1209f,224, 191 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2—4.] Der Auf-

sichtsrath besteht, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag eine höhere
Zahl festsetzt, aus drei von der Generalversammlung zu wählenden

Mitgliedern.
Die Wahl des ersten Aufsichtsraths gilt für die Zeit bis zur

Beendigung der ersten Generalversammlung, welche nach dem Ablauf
eines Jahres seit der Eintragung der Gesellschaft in das Handels-
register zur Beschlußfassung über die Jahresbilanz abgehalten wird.

Später kann der Aufsichtsrath nicht für eine längere Zeit als
bis zur Beendigung derjenigen Generalversammlung gewählt werden,
welche über die Bilanz für das vierte Geschäftsjahr nach der Er-
nennung beschließt; das Geschäftsjahr, in welchem die Ernennung

erfolgt, wird hierbei nicht mitgerechnet.
Die Bestellung zum Mitgliede des Aufsichtsraths kann auch

vor dem Ablaufe des Zeitraums, für den das Mitglied gewählt ist,
durch die Generalversammlung widerrufen werden. Sofern nicht
der Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt, bedarf der Beschluß
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertheile des bei der Beschluß-

fassung vertretenen Grundkapitals umfaßt.
§ 244. Jede Aenderung in den Personen der Mitglieder des

Aufsichtsraths ist von dem Vorstand unverzüglich in den Gesellschafts-
blättern bekannt zu machen. Der Vorstand hat die Bekanntmachung

zum Handelsregister einzureichen.
§ 245. 1224, 192.] Erhalten die Mitglieder des Ausfsichts-

raths für ihre Thätigkeit eine Vergütung, die in einem Antheil am

Jahresgewinne besteht, so ist der Antheil von dem Reingewinne zu
berechnen, welcher nach Vornahme sämmtlicher Abschreibungen und
Rücklagen sowie nach Abzug eines für die Aktionäre bestimmten
Betrags von mindestens vier vom Hundert des eingezahlten Grund-
kapitals verbleibt.

Ist die den Mitgliedern des Aufsichtsraths zukommende Ver-
gütung im Gesellschaftsvertrage festgesetzt, so kann eine Abänderung
des Gesellschaftsvertrags, durch welche die Vergütung herabgesetzt
wird, von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit
beschlossen werden.
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Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsraths kann eine Vergütung
für ihre Thätigkeit nur durch einen Beschluß der Generalversammlung
bewilligt werden. Der Beschluß kann nicht früher als in derjenigen
Generalversammlung gefaßt werden, mit deren Beendigung die Zeit,
für welche der erste Aufsichtsrath gewählt ist, abläuft.

§ 246. 1225.) Der Aufsichtsrath hat die Geschäftsführung der
Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen und

sich zu dem Zwecke von dem Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft

zu unterrichten. Er kann jederzeit über diese Angelegenheiten Bericht-
erstattung von dem Vorstande verlangen und selbst oder durch einzelne
von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der
Gesellschaft einsehen sowie den Bestand der Gesellschaftskasse und die

Bestände an Werthpapieren und Waaren untersuchen. Er hat die
Vahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschläge zur Gewinnver-
theilung zu prüfen und darüber der Generalversammlung Bericht
 n erstatten. «

O»ErhateineGeneralversammlungzubcrufen,wenndiesim
Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

Weitere Obliegenheiten des Aufsichtsraths werden durch den Ge—
sellschaftsvertrag bestimmt. «

Die Mitglieder des Aufsichtsraths können die Ausübung ihrer
Obliegenheiten nicht Anderen übertragen.

8 247. [223 Abs. 3, 194.] Der Aussichtsrath ist befugt, die
Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit den Vor—
standsmitgliedern zu vertreten und gegen die letzteren die von der

eneralversammlung beschlossenen Rechtsstreitigkeiten zu führen.
Handelt es sich um die Verantwortlichkeit der Mitglieder des

Aufsichtsraths, so kaun dieser ohne und selbst gegen den Beschluß
er Generalversammlung gegen die Mitglieder des Vorstandes klagen.

8 248. [225a.] Die Mitglieder des Aufsichtsraths können nicht
zugleich Mitglieder des Vorstandes oder dauernd Stellvertreter von

orstandsmitgliedern sein, auch nicht als Beamte die Geschäfte der
esellschaft führen.

si ur für einen im voraus begrenzten Zeitraum kann der Auf—
ichtsrath einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern von behinderten
aetgliedern des Vorstandes bestellen; während dieses Zeitraums und

aus zur Entlastung des Vertreters darf der letztere eine Thätigkeit
bela nitglied des Aufsichtsraths nicht ausüben. Auf die in solcher Weise

ellten Vertreter finden die Vorschriften des 8 236 keine Anwendung.

ni Scheiden aus dem Vorstande Mitglieder aus, so können sie
cht vor der Entlastung in den Aufsichtsrath gewählt werden.

8 249. [226.] Die Mitglieder des Aufsichtsraths haben bei
Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 9
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der Erfüllung ihrer Obliegenheiten die Sorgfalt eines ordentlichen

Geschäftsmanns anzuwenden.
Mitglieder, die ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesell—

schaft mit den Vorstandsmitgliedern als Gesammtschuldner für den

daraus entstehenden Schaden.
Insbesondere sind sie zum Ersatze verpflichtet, wenn mit ihrem

Wissen und ohne ihr Einschreiten die im § 241 Absatz 3 bezeichneten
Handlungen vorgenommen werden. Auf die Geltendmachung des

Ersatzanspruchs finden die Vorschriften des §241 Absatz 4 Anwendung.
Die Ansprüche auf Grund der Vorschriften der Absätze 1 bis 3

verjähren in 5 Jahren.
§ 250. 1221 Abs. 1.] Die Rechte, welche den Aktionären in

den Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf die
Führung der Geschäfte, zustehen, werden durch Beschlußfassung in
der Generalversammlung ausgeübt.

§ 251. I209a Abs. 1 Nr. 5.]) Die Beschlüsse der Generalver-

sammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ein-
fache Stimmenmehrheit), soweit nicht durch das Gesetz oder den Ge-
sellschaftsvertrag eine größere Mehrheit oder sonstige Erfordernisse
vorgeschrieben sind.

Für Wahlen können im Gesellschaftsvertrag andere Bestimmungen
getroffen werden.

§ 252. I221 Abs. 2, 190 Abs. 1 bis 3, 5.] Jede Aktie ge-
währt das Stimmrecht. Das Stimmrecht wird nach den Aktien-
beträgen ausgeübt. Der Gesellschaftsvertrag kann für den Fall,
daß ein Aktionär mehrere Aktien besitzt, die Ausübung des Stimm-

rechts durch Festsetzung eines Höchstbetrags oder von Abstufungen
beschränken. Werden mehrere Gattungen von Aktien ausgegeben, so
kann der Gesellschaftsvertrag den Aktien der einen Gattung ein

höheres Stimmrecht beilegen als den Aktien einer anderen Gattung.
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt

werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich
und genügend; die Vollmacht bleibt in der Verwahrung der Ge-

sellschaft. ·

Wer durch die Beschlußfassung entlastet oder von einer Ver-
pflichtung befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf

ein solches auch nicht für Andere ausüben. Dasselbe gilt von einer
Beschlußfassung, welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit einem
Aktionär oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits

zwischen ihm und der Gesellschaft betrifft.
Im Uebrigen richten sich die Bedingungen und die Form der

Ausübung des Stimmrechts nach dem Gesellschaftsvertrage.
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§ 253. 1230.] Die Generalversammlung wird durch den Vor-
stand berufen, soweit nicht nach dem Gesetz oder dem Gesellschafts-

vertrag auch andere Personen dazu befugt sind.
Die Generalversammlung ist, außer den im Gesetz oder im

Gesellschaftsvertrag ausdrücklich bestimmten Fällen, zu berufen, wenn
das Interesse der Gesellschaft es erfordert.

§ 254. I/237.] Die Generalversammlung ist zu berufen, wenn
Aktionäre, deren Antheile zusammen den zwanzigsten Theil des
Grundkapitals erreichen, die Berufung schriftlich unter Angabe des

weckes und der Gründe verlangen. Ist in dem Gesellschaftsver-
trage das Recht, die Berufung der Generalversammlung zu ver-
langen, an den Besitz eines geringeren Antheils am Grundkapitale

geknüpft, so hat es hierbei sein Bewenden.
In gleicher Weise haben die Aktionäre das Recht, zu verlangen,

aß Gegenstände zur Beschlußfassung einer Generalversammlung an-
gekündigt werden.
 VWird dem Verlangen weder durch den Vorstand noch durch den

Aussichtsrath entsprochen, so kann das Gericht des Sitzes der Ge-
sellschaft die Aktionäre, welche das Verlangen gestellt haben, zur Be-

rusung der Generalversammlung oder zur Ankündigung des Gegen-
tandes ermächtigen. Zugleich kann das Gericht über die Führung

des Vorsitzes in der Versammlung Bestimmung treffen. Auf die
Ermächtigung muß bei der Berufung oder Ankündigung Bezug ge-
nommen werden.

Die Generalversammlung beschließt darüber, ob die entstandenen
Kosten von der Gesellschaft getragen werden sollen.

§ 255. 1238.] Die Berufung der Generalversammlung hat in
durch den Gesellschaftsvertrag bestimmten Weise mindestens zwei

ochen vor dem Tage der Versammlung zu erfolgen. Der Tag

er Berufung und der Tag der Generalversammlung sind hierbei
nicht mitzurechnen.

Ist im Gesellschaftsvertrage die Ausübung des Stimmrechts
on abhängig gemacht, daß die Aktien bis zu einem bestimmten

-eitpunkte vor der Generalversammlung hinterlegt werden, so ist
le Frist derart zu bemessen, daß für die Hinterlegung mindestens

zwei Wochen frei bleiben. In diesem Falle genügt auch die Hinter-
legung bei einem Notar.
 JIst im Gesellschaftsvertrag eine Bestimmung der im Absatz2be-

zeichneten Art nicht getroffen, so müssen die Anmeldungen zur Theil-
nahme an der Generalversammlung zugelassen werden, wenn sie
nicht später als am dritten Tage vor der Versammlung erfolgen.

8 256. 1238.] Der Zweck der Generalversammlung soll bei
9*

der

dav
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der Berufung bekannt gemacht werden. Jedem Aktionär ist auf
Verlangen eine Abschrift der Anträge zu ertheilen.

Ueber Gegenstände, deren Verhandlung nicht ordnungsmäßig
mindestens eine Woche vor dem Tage der Generalversammlung an-

gekündigt ist, können Beschlüsse nicht gefaßt werden; ist für die Be-
schlußfassung nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder des Ge-
sellschaftsvertrags die einfache Stimmenmehrheit nicht ausreichend, so
muß die Ankündigung mindestens zwei Wochen vor dem Tage der
Generalversammlung erfolgen. An die Stelle des Tages der General-

versammlung tritt, falls die Ausübung des Stimmrechts von der
Hinterlegung der Aktien abhängig ist, der Tag, bis zu dessen Ab-
laufe die Hinterlegung zu geschehen hat. ·

Zur Beschlußfassung über den in der Generalversammlung ge—
stellten Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalver—
sammlung sowie zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen
ohne Beschlußfassung bedarf es der Ankündigung nicht.

§ 257. Jeder Aktionär, der eine Aktie bei der Gesellschaft

hinterlegt, kann verlangen, daß ihm die Berufung der Generalver-
sammlung und die Gegenstände der Verhandlung, sobald deren
öffentliche Bekanntmachung erfolgt, durch eingeschriebenen Brief be-
sonders mitgetheilt werden. Die gleiche Mittheilung kann er über

die in der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse verlangen.
§ 258. In der Generalversammlung ist ein Verzeichniß der

erschienenen Aktionäre oder Vertreter von Aktionären mit Angabe

ihres Namens und Wohnorts sowie des Betrags der von Jedem
vertretenen Aktien aufzustellen. Das Verzeichniß ist vor der ersten

Abstimmung zur Einsicht auszulegen; es ist von dem Vorsitzenden

zu unterzeichnen.
§ 259. (258a.] Jeder Beschluß der Generalversammlung bedarf

zu seiner Gültigkeit der Beurkundung durch ein über die Verhand-
lung gerichtlich oder notariell aufgenommenes Protokoll.

In dem Protokolle sind der Ort und der Tag der Verhandlung,
der Name des Richters oder Notars sowie die Art und das Ergebniß

der Beschlußfassungen anzugeben.
Das nach 8§ 258 aufgestellte Verzeichniß der Theilnehmer an

der Generalversammlung sowie die Belege über die ordnungsmäßige
Berufung sind dem Protokolle beizufügen. Die Beifügung der Belege
über die Berufung der Generalversammlung kann unterbleiben, wenn

die Belege unter Angabe ihres Inhalts in dem Protokoll aufgeführt
werden.

Das Protokoll muß von dem Richter oder Notar vollzogen

werden. Die Zuziehung von Zeugen ist nicht erforderlich.
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Eine öffentlich beglaubigte Abschrift des Protokolls ist unverzüg-
lich nach der Generalversammlung von dem Vorstande zum Handels-

register einzureichen.
8260. I239 Abs. 2.]) Die Generalversammlung beschließt über

die Genehmigung der Jahresbilanz und die Gewinnvertheilung sowie
über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsraths.

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäfts-
lahrs für das verflossene Geschäftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn-
und Verlustrechnung sowie einen den Vermögensstand und die Ver-

hältnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrath und
mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung vorzulegen. Im
Gesellschaftsvertrage kann eine andere Frist, jedoch nicht über die

auer von sechs Monaten hinaus, bestimmt werden.
 8§261. I239b, 185 a.] Für die Aufstellung der Bilanz kommen

die Vorschriften des § 40 mit folgenden Maßgaben zur Anwendung:
1. Werthpapiere und Waaren, die einen Börsen= oder Marktpreis

haben, dürfen höchstens zu dem Börsen= oder Marktpreise des
Zeitpunktes, für welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern

dieser Preis jedoch den Anschaffungs= oder Herstellungspreis
übersteigt, höchstens zu dem letzteren angesetzt werden;

andere Vermögensgegenstände sind höchstens zu dem An-
schaffungs- oder Herstellungspreis anzusetzen;
Anlagen und sonstige Gegenstände, die nicht zur Weiterveräuße-
rung, vielmehr dauernd zum Geschäftsbetriebe der Gesellschaft
bestimmt sind, dürfen ohne Rücksicht auf einen geringeren Werth

zu dem Anschaffungs= oder Herstellungspreis angesetzt werden,
ofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug ge-

bracht oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz

gebracht wird;
die Kosten der Errichtung und Verwaltung dürfen nicht als
Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden;
der Betrag des Grundkapitals und der Betrag eines jeden
Reserve= und Erneuerungsfonds sind unter die Passiva auf-

zunehmen;
der aus der Vergleichung sämmtlicher Aktiva und sämmtlicher
Passiva sich ergebende Gewinn oder Verlust muß am Schlusse
der Bilanz besonders angegeben werden.
8 262. [239b, 185b.] Zur Deckung eines aus der Bilanz sich

ergebenden Berlusies ist ein Reservefonds zu bilden. In diesen ist
einzustellen:

von dem jährlichen Reingewinne mindestens der zwanzigste
Theil so lange, als der Reservefonds den zehnten oder den
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im Gesellschaftsvertrage bestimmten höheren Theil des Grund-

kapitals nicht überschreitet;
2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder bei

einer Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien
für einen höheren als den Nennbetrag über diesen und über

den Betrag der durch die Ausgabe der Aktien entstehenden

Kosten hinaus erzielt wird;
3. der Betrag von Zuzahlungen, die ohne Erhöhung des Grund-

kapitals von Aktionären gegen Gewährung von Vorzugsrechten

für ihre Aktien geleistet werden, soweit nicht eine Verwendung
dieser Zahlungen zu außerordentlichen Abschreibungen oder zur
Deckung außerordentlicher Verluste beschlossen wird. ·

§ 263. Die im § 260 Absatz 2 bezeichneten Vorlagen sind
mindestens während der letzten zwei Wochen vor dem Tage der
Generalversammlung in dem Geschäftsraume der Gesellschaft zur Ein-

sicht der Aktionäre auszulegen.

Auf Verlangen ist jedem Aktionär spätestens zwei Wochen vor
dem Tage der Generalversammlung eine Abschrift der Bilanz, der

Gewinn= und Verlustrechnung, der Bemerkungen des Aufsichtsraths
und des Geschäftsberichts zu ertheilen.

An die Stelle des Tages der Generalversammlung tritt, falls
die Ausübung des Stimmrechts von der Hinterlegung der Aktien

abhängig ist, der Tag, bis zu dessen Ablauf die Hinterlegung zu
geschehen hat.

§ 264. (239a Abs. 2.] Die Verhandlung über die Genehmigung
der Bilanz ist zu vertagen, wenn dies in der Generalversammlung
mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen oder von einer Minderheit,

deren Antheile den zehnten Theil des Grundkapitals erreichen, ver-

langt wird, auf Verlangen der Minderheit jedoch nur, soweit von
ihr bestimmte Ansätze der Bilanz bemängelt werden.

Ist die Verhandlung auf Verlangen der Minderheit vertagt,
so kann von dieser eine erneute Vertagung nur gefordert werden,

wenn über die in der früheren Verhandlung bemängelten Ansätze

der Bilanz die erforderliche Aufklärung nicht ertheilt worden ist.
§ 265. 1239b, 185 Abs. 1.] Nach der Genehmigung durch die

Generalversammlung ist die Bilanz sowie die Gewinn= und Verlust-

rechnung unverzüglich durch den Vorstand in den Gesellschaftsblättern
bekannt zu machen.

Die Bekanntmachung sowie der im § 260 bezeichnete Geschäfts-
bericht nebst den Bemerkungen des Aufsichtsraths ist zum Handels-
register einzureichen. Zum Handelsregister einer Zweigniederlassung
findet die Einreichung nicht statt.
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§ 266. (222a Abs. 1, 2, 239a Abs. 1.] Die Generalver-
ammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit die Bestellung von

Revisoren zur Prüfung der Bilanz oder zur Prüfung von Vorgängen
bei der Gründung oder der Geschäftsführung beschließen.

Ist in der Generalversammlung ein Antrag auf Bestellung von

levisoren zur Prüfung eines Vorganges bei der Gründung oder

enes nicht länger als zwei Jahre zurückliegenden Vorganges bei der
Geschäftsführung abgelehnt worden, so können auf Antrag von

ktionären, deren Antheile zusammen den zehnten Theil des Grund-
kapitals erreichen, Revisoren durch das Gericht, in dessen Bezirke die
Gesellschaft ihren Sitz hat, ernannt werden.

Dem Antrag ist nur stattzugeben, wenn glaubhaft gemacht wird,
daß bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des
Gesetzes oder des Gesellschaftsvertrags stattgefunden haben. Die An-
tragsteller haben die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag

zu hinterlegen und glaubhaft zu machen, daß sie seit mindestens sechs
onaten, von der Generalversammlung zurückgerechnet, Besitzer der

Aktien sind.
Vor der Ernennung sind der Vorstand und der Aufsichtsrath

zu hören. Die Ernennung kann auf Verlangen von einer nach

reiem Ermessen zu bestimmenden Sicherheitsleistung abhängig ge-
macht werden. ·

§267.[222aAbs.3-5.]DerVorstandhatindenFällen
des § 266 den Revisoren die Einsicht der Bücher und Schriften

der Gesellschaft und die Untersuchung des Bestandes der Gesellschafts-
asse sowie der Bestände an Werthpapieren und Waaren zu gestatten.

Der Bericht über das Ergebniß der Prüfung ist von den Re-
bisoren unverzüglich dem Handelsregister einzureichen und von dem

orstande bei der Berufung der nächsten Generalversammlung als

"egenstand der Beschlußfassung anzukündigen. Zum Handelsregister
einer Zweigniederlassung findet die Einreichung des Berichts nicht statt.

Im Falle des § 266 Absatz 2 beschließt die Generalversammlung,
ob die entstandenen Kosten von der Gesellschaft zu tragen sind. Wird

er Antrag auf Ernennung von Revisoren durch das Gericht zurück-
ewiesen oder erweist er sich nach dem Ergebnisse der Prüfung als un-

oründet, so sind die Aktionäre, welchen eine bösliche Handlungs-
eise zur Last fällt, für einen der Gesellschaft durch den Antrag

entstehenden Schaden als Gesammtschuldner haftbar.
 #268. [233 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 195 Abf. 1.)
ie Ansprüche der Gesellschaft aus der Gründung gegen die nach

8 202 bis 204, 208 verpflichteten Personen oder aus der Geschäfts-

ührung gegen die Mitglieder des Vorstandes und des Aussichtsraths
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müssen geltend gemacht werden, wenn es in der Generalversammlung

mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen oder von einer Minder—

heit, deren Antheile den zehnten Theil des Grundkapitals erreichen,
verlangt wird.

Zur Führung des Rechtsstreits kann die Generalversammlung
besondere Vertreter wählen. Ist die Geltendmachung des Anspruchs
von der Minderheit verlangt, so können die von dieser bezeichneten
Personen durch das Gericht des Sitzes der Gesellschaft als deren
Vertreter zur Führung des Rechtsstreits bestellt werden. Im Uebrigen
bewendet es bei den Vorschriften des § 247; diese kommen auch dann
zur Anwendung, wenn die Geltendmachung des Anspruchs von der

Minderheit verlangt ist.
§ 269. I223 Abs. 2 Satz 1, Satz 3—9.] Die Geltendmachung

eines Anspruchs auf Verlangen der Minderheit muß binnen drei
Monaten von dem Tage der Generalversammlung an erfolgen. Der

Klage ist das Protokoll der Generalversammlung, soweit es die

Geltendmachung des Anspruchs betrifft, in öffentlich beglaubigter Ab-
schrift beizufügen.

Die Minderheit hat eine den zehnten Theil des Grundkapitals
der Gesellschaft erreichende Anzahl von Aktien für die Dauer des
Rechtsstreits zu hinterlegen; es ist glaubhaft zu machen, daß sich die
Aktien seit mindestens sechs Monaten, von der Generalversammlung
zurückgerechnet, im Besitze der die Minderheit bildenden Aktionäre

befinden.
Dem Beklagten ist auf Verlangen wegen der ihm drohenden

Nachtheile von der Minderheit eine nach freiem Ermessen des Ge-
richts zu bestimmende Sicherheit zu leisten. Die Vorschriften der
Civilprozeßordnung über die Festsetzung einer Frist zur Sicherheits-
leistung und über die Folgen der Versäumung der Frist finden An-

wendung.
Die Minderheit ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die

Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Für den Schaden, der dem Beklagten durch eine unbegründete

Klage entsteht, haften ihm die Aktionäre, welchen eine bösliche Hand-
lungsweise zur Last fällt, als Gesammtschuldner.

§ 270. Bezüglich eines Anspruchs, dessen Geltendmachung die
Minderheit auf Grund der Vorschrift des § 268 Absatz 1 verlangt
hat, ist ein Verzicht oder ein Vergleich der Gesellschaft nur dann
zulässig, wenn von den die Minderheit bildenden Aktionären so viele

zustimmen, daß die Aktien der übrigen nicht mehr den zehnten Theil
des Grundkapitals darstellen.

§ 271. 1222, 190a Abs. 1.] Ein Beschluß der Generalver-
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sammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder des Gesellscha

vertrags im Wege der Klage angefochten werden.
Die Klage muß binnen einem Monat erhoben werden.

Zur Anfechtung befugt ist jeder in der Generalversammlung
erschienene Aktionär, sofern er gegen den Beschluß Widerspruch zum

rotokoll erklärt hat, und jeder nicht erschienene Aktionär, sofern er

zu der Generalversammlung unberechtigter Weise nicht zugelassen
worden ist oder sofern er die Anfechtung darauf gründet, daß die

erufung der Versammlung oder die Ankündigung des Gegenstandes
der Beschlußfassung nicht gehörig erfolgt sei. Eine Anfechtung, die

arauf gegründet wird, daß durch den Beschluß Abschreibungen oder
ücklagen über das nach dem Gesetz oder nach dem Gesellschafts-

bertrage statthafte Maß hinaus angeordnet seien, ist nur zulässig,
wenn die Antheile des Aktionärs oder der Aktionäre, welche die

nfechtungsklage erheben, den zwanzigsten Theil des Grundkapitals
erreichen.

Außerdem ist der Vorstand und, sofern der Beschluß eine Maß-
regel zum Gegenstande hat, durch deren Ausführung sich die Mit-

glieder des Vorstandes und des Aussichtsraths strafbar oder den
Gläubigern der Gesellschaft haftbar machen würden, jedes Mitglied
des Vorstandes und des Aufsichtsraths zur Anfechtung befugt. "

§ 272. 1222, 190a Abs. 2 bis 4.] Die Klage ist gegen die
Gesellschaft zu richten. Die Gesellschaft wird durch den Vorstand,

sofern dieser nicht selbst klagt, und durch den Aufsichtsrath bertreten.
uständig für die Klage ist ausschließlich das Landgericht, in

dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat. Die mündliche Ver-

andlung erfolgt nicht vor dem Ablaufe der im § 271 Absatz 2 be-
heichneten Frist. Mehrere Anfechtungsprozesse sind zur gleichzeitigen
erhandlung und Entscheidung zu verbinden.

Das Gericht kann auf Verlangen anordnen, daß der Gesell-
schaft wegen der ihr drohenden Nachtheile von dem klagenden Aktionär

Sicherheit zu leisten ist. Art und Höhe der Sicherheit bestimmt das

ericht nach freiem Ermessen. Die Vorschriften der Civilprozeß-
ordnung über die Festsetzung einer Frist zur Sicherheitsleistung und
über die Folgen der Versäumung der Frist finden Anwendung.

Die Erhebung der Klage und der Termin zur mündlichen Ver-
bandlung sind unverzüglich von dem Vorstand in den Gesellschafts-

attern bekannt zu machen.

273. 1222, 190a Abs. 5, 190b.] Soweit der Beschluß burch
echtskräftiges Urtheil für nichtig erklärt ist, wirkt das Urtheil auch
für und gegen die Mktionäre, die nicht Pertei sind. Des urtheil
st von dem Vorstand unverzüglich zum Handelsregister einzureichen.

ts—
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War der Beschluß in das Handelsregister eingetragen, so ist auch
das Urtheil einzutragen; die Eintragung des Urtheils ist in gleicher
Weise wie die des Beschlusses zu veröffentlichen.

Für einen durch unbegründete Anfechtung des Beschlusses der
Gesellschaft entstehenden Schaden haften ihr die Kläger, welchen eine
bösliche Handlungsweise zur Last fällt, als Gesammtschuldner.

Vierter Titel.

Abänderungen des Gesellschaftsvertrags.

8 274. 1/215 Abs. 1, 2.] Eine Abänderung des Gesellschafts-
vertrags kann nur durch die Generalversammlung beschlossen werden.
Die Vornahme von Aenderungen, die nur die Fassung betreffen,
kann durch Beschluß der Generalversammlung dem Aussichtsrath

übertragen werden.
In der nach § 256 Absatz 1, 2 zu bewirkenden Ankündigung

soll die beabsichtigte Aenderung des Gesellschaftsvertrags nach ihrem
wesentlichen Inhalt erkennbar gemacht werden.

§ 275. [215 Abs. 3, 6.] In Ermangelung einer anderen Be-
stimmung des Gesellschaftsvertrags bedürfen die im 8 274 Absatz 1

bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung einer Mehrheit, die
mindestens drei Viertheile des bei der Beschlußfassung vertretenen

Grundkapitals umfaßt.
Für eine Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens muß

diese Mehrheit erreicht sein; der Gesellschaftsvertrag kann noch andere
Erfordernisse aufstellen.

Soll das bisherige Verhältniß mehrerer Gattungen von Aktien

mit verschiedener Berechtigung zum Nachtheil einer Gattung geändert
werden, so bedarf es neben dem Beschlusse der Generalversammlung

eines in gesonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses der benach-
theiligten Aktionäre; auf diese Beschlußfassung findet die Vorschrift
des Absatz 1 Anwendung. Die Beschlußfassung der benachtheiligten
Aktionäre kann nur stattfinden, wenn sie gemäß § 256 Absatz 2 aus-

drücklich unter den Zwecken der Generalversammlung angekündigt
worden ist.

§ 276. Eine Verpflichtung der Aktionäre zu Leistungen der

im § 212 bezeichneten Art kann, sofern sie nicht in dem ursprüng-
lichen Gesellschaftsvertrage vorgesehen ist, nur mit Zustimmung sämmt-
licher von der Verpflichtung betroffenen Aktionäre begründet werden.

§ 277. I218.] Die Abänderung des Gesellschaftsvertrags ist
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Soweit si
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nicht aus den nachfolgenden Vorschriften ein Anderes ergiebt, ist die

Anmeldung durch den Vorstand zu bewirken.
Bei der Eintragung genügt, soweit nicht die Abänderung die im

8 198 bezeichneten Angaben betrifft, die Bezugnahme auf die bei dem
ericht eingereichten Urkunden über die Abänderung. Die öffentliche

ekanntmachung findet in Betreff aller Bestimmungen statt, auf
welche sich die in den §§8 199, 201 vorgeschriebenen Veröffent-
lichungen beziehen. . ·

Die Abänderung hat keine Wirkung, bevor sie bei dem Gericht,
in dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat, in das Handelsregister
eingetragen worden ist. „

 278. I215a Abs. 1, 2.) Eine Erhöhung des Grundkapitals
urch Ausgabe neuer Aktien soll nicht vor der vollen Einzahlung

des bisherigen Kapitals erfolgen. Für Versicherungsgesellschaften
kann im Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt werden. Durch
Rückstände, die auf einen verhältnißmäßig unerheblichen Theil der
ungeforderten Einzahlung verblieben sind, wird die Erhöhung des

Grundkapitals nicht gehindert. »
Sind mehrere Gattungen von Aktien mit verschiedener Berech-

tigung vorhanden, so bedarf es neben dem Beschlusse der General-
versammlung eines in gesonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses
er Aktionäre jeder Gattung; auf diese Beschlußfassung sinden die
Vorschriften des §. 275 Absatz 1, Absatz 3 Satz 2 Anwendung.
Sollen die auf die Kapitalserhöhung entfallenden neuen Aktien

für einen höheren als den Nennbetrag ausgegeben werden, so. ist der
Nindestbetrag, unter dem die Ausgabe nicht erfolgen soll, in dem

eschluß über die Erhöhung des Grundkapitals festzusetzen.
§ 279. Wird auf das erhöhte Grundkapital eine Einlage ge-

macht, die nicht durch Baarzahlungen zu leisten ist, oder wird auf
eine Einlage eine Vergütung für Vermögensgegenstände angerechnet,

welche die Gesellschaft übernimmt, so müssen der Gegenstand der
inlage oder der Uebernahme, die Person, von welcher die Gesellschaft

den Gegenstand erwirbt, und der Betrag der für die Einlage zu ge-
ährenden Aktien oder die für den übernommenen Gegenstand zu

gewährende Vergütung in dem Beschluß über die Erhöhung des

rundkapitals festgesetzt werden. #

Jedes Abkommen dieser Art, welches nicht die vorgeschriebene
Festsetzung in dem Beschlusse der Generalversammlung gefunden hat,

c##bde Gesellschaft gegenüber unwirksam. Die Vorschriften der §§ 207,
208 bleiben unberührt.

8 280. [215a bs. 3.] Der Beschluß über die Erhöhung des
Grundkapitals ist von sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes und
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des Aufsichtsraths zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden.
In der Anmeldung ist die Versicherung abzugeben, daß das

bisherige Grundkapital eingezahlt ist oder, soweit die Einzahlung
nicht stattgefunden hat, daß darauf weitere als die in der An-

meldung bezeichneten Beträge nicht rückständig sind.

§ 281. I215b Abs. 1.] Die Zeichnung der neuen Aktien ge-

schieht mittelst Zeichnungsscheins. Der Zeichnungsschein soll doppelt
ausgestellt werden; er hat außer den im § 189 Absatz 2 bezeichneten
Angaben zu enthalten:

1. den Tag, an welchem der Beschluß über die Erhöhung des

Grundkapitals gefaßt ist;
2. den Betrag, für welchen die Ausgabe der Aktien stattfindet,

und den Betrag der festgesetzten Einzahlungen;
3. die im 8§ 279 vorgesehenen Festsetzungen und, wenn mehrere

Gattungen von Aktien mit verschiedener Berechtigung ausge-

geben werden, den Gesammtbetrag einer jeden;
4. den Zeitpunkt, in welchem die Zeichnung unverbindlich wird,

sofern nicht bis dahin die erfolgte Erhöhung des Grundkapitals
in das Handelsregister eingetragen ist.
Die Vorschriften des § 189 Absatz 4, 5 finden mit der Maß-

gabe entsprechende Anwendung, daß an die Stelle der Eintragung
der Gesellschaft in das Handelsregister die Eintragung der erfolgten
Erhöhung des Grundkapitals tritt.

§ 282. Jedem Aktionär muß auf sein Verlangen ein seinem
Antheil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Theil der
neuen Aktien zugetheilt werden, soweit nicht in dem Beschluß über

die Erhöhung des Grundkapitals ein Anderes bestimmtt ist.
Der Betrag, zu welchem die neuen Aktien an die Aktionäre aus-

gegeben werden, ist von dem Vorstand in den Gesellschaftsblättern
zu veröffentlichen. In der Veröffentlichung kann eine Frist für die

Ausübung des Bezugsrechts bestimmt werden; die Frist muß min-
destens zwei Wochen betragen.

§ 283. I215a Abs. 4.] EineZusicherung von Rechten auf den
Bezug neu auszugebender Aktien kann nur unter Vorbehalt des im

§ 282 bezeichneten Rechtes der Aktionäre erfolgen.
Eine Zusicherung, die vor dem Beschlusse über die Erhöhung

des Grundkapitals geschieht, ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam.

§ 284. I215b Abs. 2.] Die erfolgte Erhöhung des Grund-
kapitals ist von sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes und des
Aufsichtsraths zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden-
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Der Anmeldung sind beizufügen: "

1. Die Duplikate der Zeichnungsscheine und ein von den Mit-

gliedern des Vorstandes unterschriebenes Verzeichniß der Zeichner,
welches die auf jeden entfallenen Aktien sowie die auf die letz-
teren geschehenen Einzahlungen angiebt; ·

2. im Falle des § 279 die Verträge, welche den dort bezeichneten

Festsetzungen zu Grunde liegen oder zu ihrer Ausführung ge-
schlossen sind; .

3. eine Berechnung der für die Gesellschaft durch die Ausgabe der

neuen Aktien entstehenden Kosten;
4. wenn die Erhöhung des Grundkapitals mit Rücksicht auf den

Gegenstand des Unternehmens der staatlichen Genehmigung be-
darf, sowie in den Fällen des § 180 Absatz 2 die Genehmi-

gungsurkunde.

Die Vorschriften des § 195 Absatz3finden Anwendung.
Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke werden bei dem

Gericht in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift aufbewahrt.
In die Veröffentlichung, durch welche die Eintragung bekannt

Femacht wird, ist auch der Betrag, zu welchem die Aktien ausgegeben
werden, aufzunehmen.
 8§ 285. Die Anmeldung und Eintragung der erfolgten Er-

höhung des Grundkapitals kann mit der Anmeldung und Eintragung

des Beschlusses über die Erhöhung verbunden werden. 6

8 286. I215a Abs. 3 Satz 3, 215b Abs. 2 Satz 2.]) Bei
Einem Gericht, in dessen Bezirke die Gesellschaft eine Zweignieder-
lassung hat, sind die in den §8 280, 284 bezeichneten Anmeldungen
zur Eintragung in das Handelsregister durch den Vorstand zu be—
wirken. Die Vorschrift des 8 284 Absatz 5 findet Anwendung; die
Vorschriften des § 280 Absatz 2 und des § 284 Absatz 2 bis4bleiben

außer Anwendung.
d 8 287. [2150 Abs. 3 Satz 2.] Bevor die erfolgte Erhöhung

es Grundkapitals in das Handelsregister eingetragen ist, können
tien und Interimsscheine auf das zu erhöhende Kapital nicht aus-

gegeben werden.

2 Die Antheilsrechte an dem zu erhöhenden Kapitale können vor
diesem Zeitpunkte mit Wirksamkeit gegenüber der Gesellschaft nicht
übertragen werden.

tan, d.288. 248 Abs. 1.] Eine Herabsetzung des Grundkapitals
ann nur mit einer Mehrheit beschlossen werden, die mindestens drei
errtheile des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals um-

1 Der Gesellschaftsvertrag kann noch andere Erfordernisse auf-
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Durch den Beschluß muß zugleich festgesetzt werden, zu welchem
Zwecke die Herabsetzung stattfindet, insbesondere, ob sie zur theilweisen
Rückzahlung des Grundkapitals an die Aktionäre erfolgt, und in

welcher Weise die Maßregel auszuführen ist.
Sind mehrere Gattungen von Aktien mit verschiedener Be-

rechtigung vorhanden, so bedarf es neben dem Beschlusse der General-

versammlung eines in gesonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses
der Aktionäre jeder Gattung; auf diese Beschlußfassung finden die
Vorschriften des Absatz 1 und des § 275 Absatz 3 Satz? Anwendung.

§ 289. I/248 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2.] Der Beschluß über die
Herabsetzung des Grundkapitals ist von sämmtlichen Mitgliedern des

Vorstandes zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Der Vorstand hat unter Hinweis auf die beschlossene Herab-

setzung des Grundkapitals nach der Eintragung des Beschlusses die

Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche anzumelden.
Die Aufforderung ist dreimal in den Gesellschaftsblättern zu ver-

öffentlichen. Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mittheilung
zur Anmeldung aufzufordern.

Den Gläubigern, deren Forderungen vor der letzten öffentlichen

Aufforderung begründet sind, ist Befriedigung zu gewähren oder
Sicherheit zu leisten, sofern sie sich zu diesem Zwecke melden.

Zahlungen an die Aktionäre dürfen auf Grund der Herabsetzung

des Grundkapitals erst erfolgen, nachdem seit dem Tage, an welchem

die im Absatz 2 vorgeschriebene öffentliche Aufforderung zum dritten
Male stattgefunden hat, ein Jahr verstrichen ist und nachdem die

Gläubiger, die sich gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt wor-
den sind. Eine durch die Herabsetzung bezweckte Befreiung der Aktio-
näre von der Verpflichtung zur Leistung von Einlagen auf die Aktien

tritt nicht vor dem bezeichneten Zeitpunkt in Wirksamkeit.
§ 290. Ist zur Ausführung der Herabsetzung des Grund-

kapitals eine Verminderung der Aktien durch Umtausch, Stempelung
oder durch ein ähnliches Verfahren vorgesehen, so kann die Gesell-

schaft die Aktien, welche trotz erfolgter Aufforderung nicht bei ihr
eingereicht sind, für kraftlos erklären. Das Gleiche gilt in Ansehung
eingereichter Aktien, welche die zum Ersatze durch neue Aktien er-

forderliche Zahl nicht erreichen und der Gesellschaft nicht zur Ver-
werthung für Rechnung der Betheiligten zur Verfügung gestellt sind-

Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Androhung

der Kraftloserklärung zu enthalten. Die Kraftloserklärung kann nur
erfolgen, wenn die Aufforderung nach Maßgabe des 8§ 219 Absatz 2

bekannt gemacht ist; sie geschieht mittelst Bekanntmachung in den
Gesellschaftsblättern. «
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Die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktien auszugebenden

neuen Aktien sind für Rechnung der Betheiligten durch die Gesellschaft
zum Börsenpreis und in Ermangelung eines solchen durch öffentliche

ersteigerung zu verkaufen. Der Erlös ist den Betheiligten aus-

zuzahlen oder, sofern die Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden
ist, zu hinterlegen.
 8§291. Die erfolgte Herabsetzung des Grundkapitals ist von

sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes zur Eintragung in das

Landelsregister anzumelden.

Fünfter Titel.

Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft.

§ 292. I242.) Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:
1. durch den Ablauf der im Gesellschaftsvertrage bestimmten Zeit;
2. durch Beschluß der Generalversammlung; der Beschluß bedarf

einer Mehrheit, die mindestens drei Viertheile des bei der Be-

schlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt; der Gesell-
schaftsvertrag kann noch andere Erfordernisse ausfstellen;

durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der

Gesellschaft.!
2 ie Vorschriften dieses Titels kommen auch zur Anwendung, wenn

ie Auflösung einer Aktiengesellschaft aus anderen Gründen erfolgt.

—329s 243 Abs. 2 Halbsatz 1.]) Die Auflösung der Gesell-

dr 1 KO 207 [1931. I. Ueber das Vermögen einer Aktiengesellschaft findet

das Konkursverfahren außer dem Falle der Zahlungsunfähigkeit in dem Falle
er Ueberschuldung statt.

so Nach Auflösung einer Aktiengesellschaft ist die Eröffnung des Verfahrens
ange zulässig, als die Vertheilung des Vermögens nicht vollzogen ist.

208 [1941. Zu dem Antrage auf Eröffnung des Verfahrens ist außer
en Konkursgläubigern jedes Mitglied des Vorstandes und jeder Liquidator

berechtigt.
gi Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vorstandes oder allen

idatoren gestellt, so ist derselbe zuzulassen, wenn die Zahlungsunfähigkeit
* Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird. Das Gericht hat die übrigen

titglieder oder Liquidatoren nach Maßgabe des 8105 [97] Abs. 2, 3 zu hören.

S * (2141. Die Strafvorschriften der 89 239—241l209—211 ([sehe oben
ein s.. finden gegen die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft oder

 r ragenen Genossenschaft und gegen die Liquidatoren einer Handelsgesell-
* oder eingetragenen Genossenschaft, welche ihre Zahlungen eingestellt
A oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist,

lunvendung, wenn sie in dieser Eigenschaft die mit Strafe bedrohten Hand-
ungen begangen baben.
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schaft ist außer dem Falle des Konkurses durch den Vorstand zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

8 294. [214a Abs. 1.] Nach der Auflösung der Gesellschaft
findet die Liquidation statt, sofern nicht über das Vermögen der Ge-
sellschaft der Konkurs eröffnet ist.

Bis zur Beendigung der Liquidation kommen die Vorschriften
der vorausgehenden Titel zur Anwendung, soweit sich nicht aus diesem
Titel oder aus dem Zwecke der Liquidation ein Anderes ergiebt.

§ 295. I244 Abs. 1, 2, 4.]) Die Liquidation geschieht durch
die Mitglieder des Vorstandes als Liquidatoren, sofern nicht durch
den Gesellschaftsvertrag oder durch Beschluß der Generalversammlung
andere Personen dazu bestimmt werden.

Auf Antrag des Aufsichtsraths oder von Aktionären, deren An-

theile zusammen den zwanzigsten Theil des Grundkapitals erreichen,
kann aus wichtigen Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch

das Gericht erfolgen, in dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat.
Die Aktionäre haben bei Stellung des Antrags glaubhaft zu machen,
daß sie seit mindestens sechs Monaten Besitzer der Aktien sind.

Die Abberufung von Liquidatoren kann durch das Gericht unter
denselben Voraussetzungen wie die Bestellung stattfinden. Liqui-
datoren, die nicht vom Gericht ernannt sind, können durch die General-

versammlung auch vor dem Ablaufe des Zeitraums, für welchen sie
bestellt sind, abberufen werden.

§ 296. 1244 Abs. 3.] Die ersten Liquidatoren sind durch den
Vorstand, jede Aenderung in den Personen der Liquidatoren ist durch
die Liquidatoren zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Ist bei der Bestellung der Liquidatoren eine Bestimmung über ihre

Vertretungsbefugniß getroffen, so ist auch diese Bestimmung zur Ein-
tragung anzumelden.

Der Anmeldung ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der
Urkunden über die Bestellung oder Aenderung beizufügen; diese Vor-
schrift findet auf die Anmeldung zum Handelsregister einer Zweig-
niederlassung keine Anwendung.

Die Eintragung der gerichtlichen Ernennung oder Abberufung
von Liquidatoren geschieht von Amtswegen.

Die Liquidatoren haben die Firma nebst ihrer Namensunter-
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen.

§ 297. 1343 Abs. 1 Halbsatz 2, Abs. 2, 245 Abs. 3.] Die
Liquidatoren haben unter Hinweis auf die Auflösung der Gesellschaft
die Gläubiger aufzufordern, ihre Ansprüche anzumelden. Die Auf-
forderung ist dreimal in den Gesellschaftsblättern zu veröffentlichen.

§ 298. I244a Abs. 1, 2.] Der Geschäftskreis der Liquidatoren
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sowie die Form, in welcher sie die Firma zu zeichnen haben, be-

stimmt sich nach den Vorschriften der 88 149, 151, 153. »

Im Uebrigen haben die Liquidatoren innerhalb ihres Geschäfts—
kreises die Rechte und Pflichten des Vorstandes; sie unterliegen gleich
diesem der Ueberwachung durch den Aufsichtsrath. * 6

In Ansehung der Mitwirkung sämmtlicher Liquidatoren bei
Willenserklärungen für die Gesellschaft findet die Vorschrift des
9232 Absatz 1 Satz 1 nur insoweit Anwendung, als nicht für die
Liquidatoren im Gesellschaftsvertrag oder bei ihrer Ernennung ein

nderes bestimmt ist. 6 "

Eine Bestellung von Prokuristen findet nicht statt. Die Vor-
schriften des § 236 bleiben außer Anwendung. .

8299. I244 Abs. 3.] Die Liquidatoren haben für den Be-
ginn der Liquidation und weiterhin für den Schluß jedes Jahres
eine Bilanz aufzustellen; das bisherige Geschäftsjahr der Gesellscheft
kann beibehalten werden. .

Die Vorschriften der 88 260, 263 bis 267 mit Ausnahme
derjenigen über die Gewinnvertheilung finden Anwendung; die Vor-
schriften der §§ 261, 262 bleiben außer Anwendung.

§ 300. I/245 Abs. 1.]) Das nach der Berichtigung der Schulden
berbleibende Vermögen der Gesellschaft wird unter die Aktionäre

ertheilt.

Die Vertheilung erfolgt nach dem Verhältnisse der Aktien-
beträge, sofern nicht mehrere Gattungen von Aktien mit verschiedener

erechtigung vorhanden sind. *r!7

Sind die Einzahlungen nicht auf alle Aktien in demselben
Verhältnisse geleistet, so werden die auf das Grundkapital geleisteten

inzahlungen erstattet und ein Ueberschuß nach dem Verhältnisse der
ktienbeträge vertheilt. Reicht das vorhandene Vermögen zur Er-

attung der Einzahlungen nicht aus, so haben die Aktionäre den
Verlust nach dem Verhältnisse der Aktienbeträge zu tragen; die noch
ausstehenden Einzahlungen sind, soweit es hierzu erforderlich ist,
einzuziehen.

8 301. I245 Abs. 2, 3, 302 Abs. 1 Halbsatz 2, Abs. 2.] Die
Vertheilung des Vermögens darf nur erfolgen, wenn seit dem Tage,

an welchem die im § 297 vorgeschriebene öffentliche Aufforderung
an die Gläubiger zum dritten Male stattgefunden hat, ein Jahr
berstrichen ist.

Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der ge-
chuldete Betrag, wenn die Berechtigung zur Hinterlegung vor—
anden ist, für den Gläubiger zu hinterlegen.

Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht aus-
Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 10
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führbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf die Vertheilung
des Vermögens nur erfolgen, wenn dem Gläubiger Sicherheit ge-

leistet ist.
§ 302. I245 Abs. 4, 246.] Ist die Liquidation beendigt und

die Schlußrechnung gelegt, so haben die Liquidatoren das Erlöschen
der Gesellschaftsfirma zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden.
Die Bücher und Papiere der Gesellschaft sind an einem von dem

Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zu bestimmenden sicheren Orte zur
Aufbewahrung auf die Dauer von zehn Jahren zu hinterlegen.

Die Aktionäre und die Gläubiger können zur Einsicht der

Bücher und Papiere von dem Gericht ermächtigt werden.
Stellt sich nachträglich noch weiteres der Vertheilung unter-

liegendes Vermögen heraus, so hat auf Antrag eines Betheiligten
das Gericht des Sitzes der Gesellschaft die bisherigen Liquidatoren
erneut zu bestellen oder andere Liquidatoren zu berufen.

§ 303. Eine Verwerthung des Gesellschaftsvermögens durch

Veräußerung des Vermögens im Ganzen ist nur auf Grund eines
Beschlusses der Generalversammlung zulässig. Der Beschluß bedarf
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertheile des bei der Beschluß-

fassung vertretenen Grundkapitals umfaßt; der Gesellschaftsvertrag
kann noch andere Erfordernisse aufstellen.

Der Beschluß hat die Auflösung der Gesellschaft zur Folge,
sofern diese nicht bereits aufgelöst war.

Die Vorschriften der §8 294 bis 302 kommen mit der Maß-

gabe zur Anwendung, daß die Liquidatoren zu denjenigen Geschäften
und Rechtshandlungen befugt sind, welche die Ausführung der be-
schlossenen Maßregel mit sich bringt. Die Ausantwortung des Ver-
mögens an den Uebernehmer darf nur unter Beobachtung der für

die Vertheilung unter die Aktionäre nach den 88 297, 301 geltenden

Vorschriften stattfinden.
§ 304. Wird das Vermögen einer Aktiengesellschaft als Ganzes

von dem Reiche, einem Bundesstaat oder einem inländischen Kom-
munalverband übernommen, so kann zugleich vereinbart werden, daß
die Liquidation unterbleiben soll.

Die im § 303 Absatz 1 vorgesehene Zustimmung der General-

versammlung ist auch für eine solche Vereinbarung erforderlich.
Der Vorstand hat den Beschluß der Generalversammlung zu-

gleich mit der Auflösung der Gesellschaft zur Eintragung in das

Handelsregister anzumelden; der Anmeldung ist der mit dem Ueber-
nehmer abgeschlossene Vertrag in Urschrift oder in öffentlich be-

glaubigter Abschrift beizufügen.
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Der Beschluß hat keine Wirkung, bevor die Eintragung bei
dem Gericht, in dessen Bezirke sich der Sitz der Gesellschaft befindet,
stattgefunden hat.

Mit der Eintragung des Beschlusses gilt der Uebergang des
Vermögens der Gesellschaft einschließlich der Schulden als erfolgt;
die Firma der Gesellschaft erlischt. " „

* 305. 1/215 Abs. 4.] Wird das Vermögen einer Aktien-

gesellschaft als Ganzes an eine andere Aktiengesellschaft oder an

eine Kommanditgesellschaft auf Aktien gegen Gewährung von Aktien
er übernehmenden Gesellschaft übertragen, so bleiben bei der Er-

höhung des Grundkavitals der übernehmenden Gesellschaft die Vor-
schriften des § 278 Absatz 1, des 9280 Absat 2, der 88 281, 282,
des § 283 Absatz 1 sowie des § 284 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3

außer Anwendung. »

Der Anmeldung der erfolgten Erhöhung des Grundkapitals
zum Handelsreaister ist der von der Generalversammlung der auf-

gelösten Gesellschaft genehmigte Vertrag über die Vermögensüber-

- in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Abschrift bei-
UVügen.

Auf den Umtausch der Aktien der aufgelösten Gesellschaft finden
die Vorschriften des § 290 Anwenduna.

 § 306. I/241 Nr. 1—3, 5.] Ist im Falle des § 305 ver-
einbart, daß eine Liquidation des Vermögens der aufgelösten Ge-
sellschaft nicht stattfinden soll, so finden die Vorschriften des § 304

entsprechende Anwendung; außerdem gelten die folgenden besonderen
orschriften. ·

Das Vermöaen der aufgelösten Gesellschaft ist durch die über—
nehmende Gesellschaft getrennt zu verwalten. · »

Der bisherige Gerichtsstand der aufgelösten Gesellschaft bleibt

is zur Vereiniqung der Vermögen der beiden Gesellschaften bestehen.
d Bis zu demselben Zeitpunkte gilt im Verhältnisse der Gläubiger

er aufaelösten Gesellschaft zu der übernehmenden Gesellschaft und

w#ern lübrigen Gläubigern das übernommene Vermögen noch als
ermögen der aufgelösten Gesellschaft.

de ie Vereinigung der beiden Vermögen darf erst erfolgen, nach-
selt die Gläubiger der aufgelösten Gesellschaft von der anderen Ge-
F schaft nach Maßgabe des § 297 zur Anmeldung ihrer Forde-
nengen aufgefordert worden sind, und nur unter Beobachtung der

ach § 301 für die Vertheilung des Vermögens unter die Aktionäre

Seltenden Vorschriften.
üb Die Mitglieder des Vorstandes und des Aussichtsraths der

ernehmenden Gesellschaft sind den Gläubigern der aufgelösten Ge-
10*
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sellschaft für die Ausführung der getrennten Verwaltung als Ge—

sammtschuldner verantwortlich, die Mitglieder des Aufsichtsraths
jedoch nur, soweit eine Vereinigung der Vermögen beider Gesell—
schaft mit ihrem Wissen und ohne ihr Einschreiten erfolgt.

§ 307. Ist eine Aktiengesellschaft zum Zwecke der Ver-

äußerung ihres Vermögens im Ganzen oder zum Zwecke der Um-
wandlung in eine andere Gesellschaft aufgelöst worden, so kann,
wenn der beabsichtigte Zweck nicht erreicht wird, die General-

versammlung die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.
Das Gleiche gilt in dem Falle, daß die Gesellschaft durch die

Eröffnung des Konkurses aufgelöst, der Konkurs aber nach Abschluß
eines Zwangsvergleichs aufgehoben oder auf Antrag des Gemein-
schuldners eingestellt worden ist.

Die Fortsetzung der Gesellschaft ist von dem Vorstande zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden.
§ 308. Ist die Firma einer Aktiengesellschaft durch den Ueber-

gang ihres Vermögens auf eine andere Gesellschaft oder juristische

Person ohne vorgängige Liquidation erloschen, so ist eine Anfechtung
des den Uebergang betreffenden Beschlusses der Generalversammlung
gegen die Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gesellschaft zu richten.

§ 309. Enthält der Gesellschaftsvertrag nicht die nach 8 182
Absatz 2 wesentlichen Bestimmungen oder ist eine dieser Bestimmungen
nichtig, so kann jeder Gesellschafter und jedes Mitglied des Vor-
standes und des Aufsichtsraths im Wege der Klage beantragen, daß

die Gesellschaft für nichtig erklärt werde. Die Vorschriften der

§8 272, 273 finden entsprechende Anwendung.
§ 310. Ein Mangel, der die Bestimmungen über die Firma

oder den Sitz der Gesellschaft, den Gegenstand des Unternehmens,
die Bestellung oder Zusammensetzung des Vorstandes, die Form der
Bekanntmachungen der Gesellschaft oder die Form der Berufung
der Generalversammlung betrifft, kann durch einen den Vorschriften
dieses Gesetzbuchs über eine Aenderung des Gesellschaftsvertrags

entsprechenden Beschluß der Gencralversammlung geheilt werden.
Die Berufung der Generalversammlung erfolgt, wenn der Mangel

die Bestimmungen über die Form der Berufung betrifft, durch Ein-
rückung in diejenigen Blätter, welche für die Bekanntmachungen der
Eintragungen in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft be-
stimmt sind.

§ 311. Ist die Nichtigkeit einer Gesellschaft in das Handels-

register eingetragen, so finden zum Zwecke der Abwickelung ihrer
Verhältnisse die für den Fall der Auflösung geltenden Vorschriften
entsprechende Anwendung.
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Die Wirksamkeit der im Namen der Gesellschaft mit Dritten vor-

genommenen Rechtsgeschäfte wird durch die Nichtigkeit nicht berührt.
Die Gesellschafter haben die versprochenen Einzahlungen zu

leisten, soweit es zur Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten

erforderlich ist.

Sechster Titel.

Strafvorschriften.

§ 312. 1249.) Mitglieder des Vorstandes oder des Ausfsichts-
raths oder Liquidatoren werden, wenn sie absichtlich zum Nachtheile
der Gesellschaft handeln, mit Gefängniß und zugleich mit Geldstrafe
bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.

werg ugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
en.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden.

§ 313. I249a.] Mit Gefängniß und zugleich mit Geldstrafe
zu zwanzigtausend Mark werden bestraft:

1. Gründer oder Mitglieder des Vorstandes oder des Aussichts-

raths, die zum Zwecke der Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister in Ansehung der Zeichnung oder Einzahlung
des Grundkapitals, des Betrags, zu welchem die Aktien aus-

gegeben werden, oder der im § 186 vorgesehenen Festsetzungen
wissentlich falsche Angaben machen;

diejenigen, welche in Ansehung der vorerwähnten Thatsachen
wissentlich falsche Angaben in einer im 8§ 203 bezeichneten An-

n kündigung von Aktien machen;

8.Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsraths, die zum
Zwecke der Eintragung einer Erhöhung des Grundkapitals in
das Handelsregister in Ansehung der Einzahlung des bisherigen
oder der Zeichnung oder Einzahlung des erhöhten Kapitals
oder in Ansehung des Betrags, zu welchem die Aktien ausge-

geben werden, oder in Ansehung der im §279 bezeichneten
Festsetzungen wissentlich falsche Angaben machen.

werddgleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt

bis

6 Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich die
eldstrafe ein.

rat §8314. 1249b.] Mitglieder des Vorstandes oder des Ausfsichts-
be oder Liquidatoren werden mit Gefängniß bis zu einem Jahre
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und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft,

wenn sie wissentlich
1. in ihren Darstellungen, in ihren Uebersichten über den Ver—

mögensstand der Gesellschaft oder in den in der Generalver-

sammlung gehaltenen Vorträgen den Stand der Verhältnisse
der Gesellschaft unwahr darstellen oder verschleiern;

2. auf Namen lautende Aktien, in denen die im § 179 Absatz 4

vorgeschriebene Angabe nicht enthalten ist, oder auf den In-
haber lautende Aktien ausgeben, bevor darauf der Nennbetrag

oder, falls der Ausgabepreis höher ist, dieser Betrag voll ge-
leistet ist;

3. Aktien oder Interimsscheine ausgeben, bevor die Gesellschaft

oder im Falle einer Erhöhung des Grundkapitals die erfolgte

Erhöhung in das Handelsregister eingetragen ist;
4. außer den Fällen des § 180 Absatz 2,3Aktien oder Interims-

scheine ausgeben, die auf einen geringeren Betrag als ein-

tausend Mark gestellt sind;
5. in den Fällen des § 180 Absatz 2, 3 Aktien oder Interims-

scheine ausgeben, in denen die im § 180 Absatz 4 vorgeschriebenen

Angaben nicht enthalten sind.
Im Falle der Nr. 1 kann zugleich auf Verlust der bürgerlichen

Ehrenrechte erkannt werden.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich die
Geldstrafe ein.

§ 315. I249c.] Mit Gefängniß bis zu drei Monaten und zu-

gleich mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark werden bestraft:
1. die Mitglieder des Vorstandes oder die Liquidatoren sowie die

Mitglieder des Aufsichtsraths, wenn länger als drei Monate

die Gesellschaft ohne Aufsichtsrath geblieben ist oder in dem
letzteren die zur Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl von Mit-

gliedern gefehlt hat;
2. die Mitglieder des Vorstandes oder die Liquidatoren, wenn ent-

gegen den Vorschriften des § 240 Absatz 2 und des #§# 298

Absatz 2 der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens
unterblieben ist.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich die

Geldstrafe ein.

Straflos bleibt derjenige, bezüglich dessen festgestellt wird, daß
die Bestellung oder Ergänzung des Aufsichtsraths oder der Er—

öffnungsantrag ohne sein Verschulden unterblieben ist.
8316. [249d Abs. 1Nr. 3, Abs. 2, 3.] Wer über die Hinter—

legung von Aktien oder Interimsscheinen Bescheinigungen, die zum
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Nachweise des Stimmrechts in einer Generalversammlung dienen
sollen, wissentlich falsch ausstellt oder verfälscht oder voneiner solchen
Bescheinigung, wissend, daß sie falsch oder verfälscht ist, zur Aus-
übung des Stimmrechts Gebrauch macht, wird mit Gefängniß bis
zu einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft. Daneben kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er-
kannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt aus-
schließlich die Geldstrafe ein.

 * 317. I249e.] Wer sich besondere Vortheile dafür gewähren
oder versprechen läßt, daß er bei einer Abstimmung in der General-

versammlung in einem gewissen Sinne stimme oder an der Ab-
timmung in der Generalversammlung nicht theilnehme, wird mit

Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängniß bis zu einem

ahre bestraft.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher besondere Vortheile
dafür gewährt oder verspricht, daß Jemand bei einer Abstimmung
in der Generalversammlung in einem gewissen Sinne stimme oder

an der Abstimmung in der Generalversammlung nicht theilnehme.

8 318. I249f.] Wer die Aktien eines Anderen, zu dessen Ver-
tretung er nicht befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung

es Stimmrechts in der Generalversammlung oder zur Ausübung
eines der in den 88 254, 264, 266, 268, 271, 295, 309 bezeichneten

Rechte benutzt, wird mit einer Geldstrafe von zehn bis dreißigMark
für jede der Aktien, jedoch nicht unter eintausend Mark, bestraft.

ie gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Aktien eines Anderen
gegen Entgelt leiht und für diese eines der vorbezeichneten Rechte
auslüt, sowie diejenigen, welcher hierzu durch Verleihung der Aktien
wissentlich mitwirkt.

 3 319. I249g Abs. 2.) Die Mitglieder des Vorstandes oder
die Liquidatoren sind zur Befolgung der im § 240 Absatz 1, im

3 246 Ubsag 1, im 8200 Absat2, im 9 263 Absatz 1, im § 267
aAbsat 1, 2, im § 272 Absatz 4, im § 295 und im § 302 Absatz 2

enthaltenen Vorschriften von den im § 195 bezeichneten Gerichte
durch Ordnungsstrafen anzuhalten. Die Höhe der Strafen bestimmt
sich nach § 14 Satz 2.

In Betreff der im § 195 Absatz 1, im § 277 Absatz 1, im § 280
absaß 1, im § 284 Absatz 1, im 8 304 Absatz 3 sowie im § 305

roPr“ at 2 vorgesehenen Anmeldungen zum Handelsregister findet, so-
deit es sich um die Anmeldungen zum Handelsregister des Sitzes

er Gesellschaft handelt, eine Verhängung von Ordnungsstrafen nach
14 nicht statt.
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Vierter Abschnitt. Kommanditgesellschaft auf Altien.

8 320. [173 Abs. 1.] Mindestens ein Gesellschafter der Kom-
manditgesellschaft auf Aktien haftet den Gesellschaftsgläubigern un—

beschränkt (persönlich haftender Gesellschafter), während die übrigen
sich nur mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital der

Gesellschaft betheiligen (Kommanditisten).
Das Rechtsverhältniß der persönlich haftenden Gesellschafter unter

einander und gegenüber der Gesammtheit der Kommanditisten sowie

gegenüber Dritten, insbesondere die Befugniß der persönlich haftenden
Gesellschafter zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesell—

schaft bestimmt sich nach den für die Kommanditgesellschaft geltenden
Vorschriften.

Im Uebrigen gelten für die Kommanditgesellschaft auf Aktien,
soweit sich nicht aus den nachfolgenden Vorschriften oder aus dem
Fehlen eines Vorstandes ein Anderes ergiebt, die Vorschriften des

dritten Abschnitts über die Aktiengesellschaft.
§ 321. I175 Abs. 1.] Der Inhalt des Gesellschaftsvertrags

muß von mindestens fünf Personen in gerichtlicher oder notarieller
Verhandlung festgestellt werden. Die persönlich haftenden Gesell-
schafter müssen sich sämmtlich bei der Feststellung betheiligen; außer
ihnen können nur Personen mitwirken, die als Kommanditisten Aktien

übernehmen. In der Verhandlung ist der Betrag der von jedem
Betheiligten übernommenen Aktien anzugeben.

Die Gesellschafter, welche den Inhalt des Gesellschaftsvertrags
festgestellt haben oder andere als durch Baarzahlung zu leistende
Einlagen machen, gelten als die Gründer der Gesellschaft.

§ 322. 175 Abs. 2 Nr. 1—4, 6, 7, 175b Abs. 1.] Der Ge-
sellschaftsvertrag muß außer den im § 182 Absatz 2 Nr. 1 bis 3,

5, 6 vorgesehenen Festsetzungen den Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort jedes persönlich haftenden Gesellschafters enthalten.
Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter müssen,

sofern sie nicht auf das Grundkapital erfolgen, nach Höhe und Art
im Gesellschaftsvertrage festgesetzt werden.

Die Vorschrift des § 186 Absatz 1 findet auf alle zu Gunsten
eines persönlich haftenden Gesellschafters bedungenen besonderen Vor-
theile Anwendung.

§ 323. L175, 176 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, 175f Abs. 3 Satz 1.
Zeichnungsscheine haben außer den im § 189 vorgesehenen Angaben
die Bezeichnung derjenigen Gründer zu enthalten, welche persönlich
haftende Gesellschafter sind.

In der mit der Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister
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nach 8 195 Absatz 8 Satz 1 zu verbindenden Erklärung ist in An-

ehung der durch Baarzahlung zu leistenden Einlagen anzugeben, daß
er eingeforderte Betrag baar eingezahlt und im Besitze der persön-

lich haftenden Gesellschafter ist.
Zur Theilnahme an der im 8196 bezeichneten Verhandlung

sind auch die persönlich haftenden Gesellschafter berechtigt. Die der
Errichtung der Gesellschaft zustimmende Mehrheit muß mindestens
ein Viertheil der in dem Verzeichniß aufgeführten Kommanditisten

cgreifen; der Betrag ihrer Antheile muß mindestens ein Viertheil
es nicht von den persönlich haftenden Gesellschaftern übernommenen

Grundkapitals darstellen. «

Bei der Eintragung in das Handelsregister sind statt der Mit-
glieder des Vorstandes die persönlich haftenden Gesellschafter anzu-
geben. Enthält der Gesellschaftsvertrag besondere Bestimmungen über
die Befugniß der persönlich haftenden Gesellschafter zur Vertretung

er Gesellschaft, so sind auch diese Bestimmungen einzutragen.
8 324. [180 Abs. 3.] Für den im § 207 bezeichneten Be-

schluß der Generalversammlung bedarf es, wenn sich der Beschluß
auf einen im ersten Jahre nach der Eintragung der Gesellschaft ge-
schlossenen Vertrag bezieht, einer Mehrheit, deren Antheile mindestens
ein Viertheil des nicht auf Aktien der persönlich haftenden Gesell-
cchafter entfallenden Theiles des Grundkapitals darstellen. Die Vor-
schrift des § 207 Absatz 3 Sah 1 bleibt unberührt

9 § 325. Die den Vorstand der Aktiengesellschaft betreffenden
orschriften:
I. über die Anmeldungen, Einreichungen und Erklärungen zum

Handelsregister,
über die Berufung der Generalversammlung,

über die Aufstellung, Vorlegung und Veröffentlichung der
Jahresbilanz und der Gewinn= und Verlustrechnung sowie über

die Vorlegung des Geschäftsberichts,
über die Anfechtung von Beschlüssen der Generalversammlung,

über das Verfahren im Falle der Bestellung von Revisoren zur
rüfung der Bilanz oder zur Prüfung von Vorgängen bei der
ründung oder Geschäftsführung sowie über die Obliegenheiten

6 gegenüber den Revisoren und dem Aufsichtsrathe,
· über die im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals an die

Gläubiger zu richtende Aufforderung,
über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft

g wegen der Geschäftsführung,
über die Stellung des Antrags auf Eröffnung des Konkurs-

verfahrens,

S’e##ni
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9. über die strafrechtliche Verantwortlichkeit und über die Ver—

hängung von Ordnungsstrafen

finden auf die persönlich haftenden Gesellschafter entsprechende An—
wendung.

§ 326. Ein persönlich haftender Gesellschafter darf ohne Ein—
willigung der Gesellschaft weder in dem Handelszweige der Gesell-
schaft Geschäfte machen noch an einer anderen gleichartigen Handels-
gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter theilnehmen. Die
Einwilligung wird durch die übrigen persönlich haftenden Gesell-
schafter und, sofern nicht die Befugniß zur Ertheilung durch den
Gesellschaftsvertrag oder durch einen Beschluß der Generalversamm-
lung dem Aufsichtsrath übertragen ist, durch die Generalversamm-
lung ertheilt.

Verletzt ein persönlich haftender Gesellschafter die ihm nach Ab-
satz 1 obliegende Verpflichtung, so findet die Vorschrift des § 236
Absatz 2 Anwendung.

Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten von

dem Zeitpunkte an, in welchem die übrigen persönlich haftenden
Gesellschafter und der Aufsichtsrath von dem Abschlusse des Geschäfts
oder von der Theilnahme des persönlich haftenden Gesellschafters

an der anderen Gesellschaft Kenntniß erlangen; sie verjähren ohne

Rücksicht auf diese Kenntniß in fünf Jahren von ihrer Entstehung an.

§ 327. I190 Abs. 4.] In der Generalversammlung haben die
persönlich haftenden Gesellschafter, auch wenn sie Aktien besitzen, kein

Stimmrecht.
Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der Zu-

stimmung der persönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie Ange-
legenheiten betreffen, für die bei der Kommanditgesellschaft das Ein-
verständniß der persönlich haftenden Gesellschafter und der Kom-

manditisten erforderlich ist.
Zur Ausübung der Befugnisse, welche in Ansehung der Be-

stellung von Revisoren und der Geltendmachung von Ansprüchen der

Gesellschaft aus der Gründung oder der Geschäftsführung nach den
88 266 bis 269 der Generalversammlung oder einer Minderheit von

Aktionären zustehen, bedarf es der Zustimmung der persönlich haften-
den Gesellschafter nicht.

Beschlüsse der Generalversammlung, die der Zustimmung der

persönlich haftenden Gesellschafter bedürfen, sind zum Handelsregister
erst einzureichen, wenn die Zustimmung erfolgt ist. Bei Beschlüssen,
die in das Handelsregister einzutragen sind, ist die Zustimmung der
persönlich haftenden Gesellschafter in dem über die Verhandlung auf-
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zunehmenden Protokoll oder in einem Anhange zu dem Protokolle
zu beurkunden.

§ 328. L186 Abs. 2, 191 Abs. 1 Satz 2, 124 Abs. 2, 125 Abf. 1.]
Die Beschlüsse der Kommanditisten werden durch den Aufsichtsrath
ausgeführt, soweit nicht im Gesellschaftsvertrag ein Anderes be-
stimmt ist.

In Rechtsstreitigkeiten, welche die Gesammtheit der Komman-
ditisten gegen die persönlich haftenden Gesellschafter oder diese
gegen die Gesammtheit der Kommanditisten zu führen haben, werden
die Kommanditisten durch den Aufsichtsrath vertreten, es sei denn,
daß in der Generalversammlung besondere Vertreter gewählt werden.
Für die Kosten des Rechtsstreites, welche den Kommanditisten zur
Last fallen, haftet die Gesellschaft, unbeschadet ihres Rückgriffs gegen
die Kommanditisten.

Die Vorschrift des § 247 Absatz 2 findet entsprechende An-

wendung.
Persönlich haftende Gesellschafter können nicht Mitglieder des

Aufsichtsraths sein.
§ 329. Ergiebt sich für die persönlich haftenden Gesellschafter

nach dem Jahreserträgniß ein Gewinnantheil, der nicht auf ihre
Aktien fällt, so hat die Auszahlung zu unterbleiben, falls eine
Unterbilanz vorhanden ist, die ihre nicht in Aktien bestehenden

Kapitalantheile übersteigt. Solange eine solche Unterbilanz besteht,
ist auch eine sonstige Entnahme von Geld auf den Kapitalantheil

ausgeschlossen.
Auf den Gewinn, der sich für die persönlich haftenden Gesell-

schafter ergiebt, findet die Vorschrift des § 262 Nr. 1 über den

eservefonds Anwendung. 1

§ 330. 175a Abs. 1 Nr. 6, 199, 200.] In Betreff der That-
sachen, durch welche die Auflösung der Kommanditgesellschaft auf
Aktien herbeigeführt wird, sowie in Betreff des Ausscheidens eines
von mehreren persönlich haftenden Gesellschaftern aus der Gesellschaft
finden die für die Kommanditgesellschaft geltenden Vorschriften mit
folgenden Maßgaben Anwendung.

Die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Kom-

manditisten hat die Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge; die
läubiger eines Kommanditisten sind nicht berechtigt, die Gesellschaft

zu kündigen.

Für die Kündigung durch die Kommanditisten sowie für ihre
Zustimmung zur Auflösung der Gesellschaft ist ein Beschluß der

Veneralversammlung erforderlich; der Beschluß bedarf einer Mehr-
heit, die mindestens drei Viertheile des bei der Beschlußfassung ver-
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tretenen Grundkapitals umfaßt. Das Gleiche gilt in Betreff des

Antrags auf Auflösung der Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung.
Der Gesellschaftsvertrag kann noch andere Erfordernisse für die Be-

schlußfassung aufstellen.
Das Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern kann

außer dem Falle der Ausschließung nur stattfinden, soweit es im

Gesellschaftsvertrage für zulässig erklärt ist.
Die Auflösung der Gesellschaft sowie das Ausscheiden eines

persönlich haftenden Gesellschafters ist von sämmtlichen persönlich
haftenden Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden. Die Vorschrift des § 143 Absatz 3 findet Anwendung.
§ 331. I205 Abs. 1, 206.] Sofern nicht der Gesellschaftsver-

trag ein Anderes bestimmt, erfolgt die Liquidation durch sämmtliche
persönlich haftende Gesellschafter und durch eine oder mehrere von

der Generalversammlung gewählte Personen als Liquidatoren.
Zu dem Antrag auf Ernennung oder Abberufung von Liqui-

datoren durch das Gericht ist auch jeder persönlich haftende Gesell-
schafter befugt.

§ 332. I206a Abs. 1, 2, 3 Satz 1 u. 3.] Eine Kommandit-

gesellschaft auf Aktien kann durch Beschluß der Generalversammlung
und aller persönlich haftenden Gesellschafter in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt werden.

Die Vorschriften über eine Abänderung des Gesellschaftsvertrags
finden Anwendung.

Die Antheile der der Umwandlung zustimmenden Mehrheit der
Kommanditisten müssen mindestens ein Viertheil des nicht auf Aktien
der persönlich haftenden Gesellschafter fallenden Theiles des Grund-
kapitals darstellen. In dem Beschlusse sind die zur Durchführung
der Umwandlung erforderlichen Maßregeln, insbesondere die Firma
sowie die Art der Bestellung und Zusammensetzung des Vorstandes,

festzusetzen.
§ 333. I206a Abs. 3 Satz 1 u. 2, Abs. 4 Satz 1.] Bei der

Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses sind zugleich die Mitglieder
des Vorstandes zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Eine öffentlich beglaubigte Abschrift der Urkunden über ihre Be-
stellung ist beizufügen; bei der Anmeldung zur Eintragung in das
Handelsregister einer Zweigniederlassung bedarf es der Beifügung
dieser Abschrift nicht. Auf die Anmeldung zur Eintragung in das
Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft finden die Vorschriften des
§ 14 keine Anwendung.

Der Anmeldung ist eine von der Generalversammlung ge-

nehmigte, für einen höchstens zwei Monate vor der Anmeldung
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liegenden Zeitpunkt aufgestellte Bilanz beizufügen. Auf diese Bilanz
finden die Vorschriften des § 261, des § 263 Absatz 1 und des § 264

Anwendung.
Mit der Eintragung scheiden die persönlich haftenden Gesell-

schafter aus der Gesellschaft aus; die Gesellschaft besteht von diesem

Zeitpunkt an als Aktiengesellschaft fort.

§ 334. I206aAbs. 5 Satz 1 u. 2.] Unverzüglich nach der Ein-
tragung hat der Vorstand in den Gesellschaftsblättern die im § 333
Abs. 2 vorgesehene Bilanz zu veröffentlichen.

Er hat unter Hinweis auf die Umwandlung die Gläubiger der
Gesellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche anzumelden. Die Auf-
forderung ist dreimal in den Gesellschaftsblättern zu veröffentlichen.
Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mittheilung zur Anmeldung
aufzufordern.

Den Gläubigern, deren Forderungen vor der letzten öffentlichen
Aufforderung begründet sind, ist Befriedigung zu gewähren oder
Sicherheit zu leisten, sofern sie sich zu diesem Zwecke melden.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsraths haften
den Gläubigern für die Beobachtung dieser Vorschriften als Ge-

sammtschuldner, die Mitglieder des Aufsichtsraths, soweit eine Zu-
widerhandlung mit ihrem Wissen und ohne ihr Einschreiten erfolgt.

Fünfter Abschnitt. Stille Gesellschaft.

§ 335. I250 Abs. 1, 252 Abs. 1, 256.] Wer sich als stiller
Gesellschafter an dem Handelsgewerbe, das ein Anderer betreibt, mit

einer Vermögenseinlage betheiligt, hat die Einlage so zu leisten, daß
sie in das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht.

Der Inhaber wird aus den in dem Betriebe geschlossenen Ge-
schäften allein berechtigt und verpflichtet.

§ 336. I250 Abs. 1, 251.] Ist der Antheil des stillen Ge-
sellschafters am Gewinn und Verluste nicht bestimmt, so gilt ein

en Umständen nach angemessener Antheil als bedungen.
Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß der stille

Gesellschafter nicht am Verluste betheiligt sein soll; seine Betheili-
hung am Gewinne kann nicht ausgeschlossen werden.

§ 337. 1255.] Am Schlusse jedes Geschäftsjahrs wird der
Gewinn und Verlust berechnet und der auf den stillen Gesellschafter

allende Gewinn ihm ausbezahlt.
Der stille Gesellschafter nimmt an dem Verluste nur bis zum

. etrage seiner eingezahlten oder rückständigen Einlage Theil. Er
ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste
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zurückzuzahlen; jedoch wird, solange seine Einlage durch Verlust ver-
mindert ist, der jährliche Gewinn zur Deckung des Verlustes verwendet.

Der Gewinn, welcher von dem stillen Gesellschafter nicht er-

hoben wird, vermehrt dessen Einlage nicht, sofern nicht ein Anderes
vereinbart ist.

§ 338. I253.] Der stille Gesellschafter ist berechtigt, die ab-
schriftliche Mittheilung der jährlichen Bilanz zu verlangen und ihre
Richtigkeit unter Einsicht der Bücher und Papiere zu prüfen.

Die im § 716 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem von der Ge-

schäftsführung ausgeschlossenen Gesellschafter eingeräumten weiteren
Rechte stehen dem stillen Gesellschafter nicht zu.

Auf Antrag des stillen Gesellschafters kann das Gericht, wenn
wichtige Gründe vorliegen, die Mittheilung einer Bilanz oder sonstiger
Aufklärungen sowie die Vorlegung der Bücher und Papiere jederzeit
anordnen.

§ 339. [261 Nr. 6 Abs. 3, 263, 264.] Auf die Kündigung
der Gesellschaft durch einen der Gesellschafter oder durch einen
Gläubiger des stillen Gesellschafters finden die Vorschriften der
§8 132, 134, 135 entsprechende Anwendung. Die Vorschriften des
8 723 des Bürgerlichen Gesetzbuchst über das Recht, die Gesell-
schaft aus wichtigen Gründen ohne Einhaltung einer Frist zu kün-
digen, bleiben unberührt.

Durch den Tod des stillen Gesellschafters wird die Gesellschaft

nicht aufgelöst.
§ 340. I265.) Nach der Auflösung der Gesellschaft hat sich

der Inhaber des Handelsgeschäfts mit dem stillen Gesellschafter aus-

einanderzusetzen und dessen Guthaben in Geld zu berichtigen.
–.4

1BGB 723(Art. 261). Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit
eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. Ist eine Zeit-
dauer bestimmt, so ist die Kündigung vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, wenn

ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden,
wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag ob-

liegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit ver-
letzt, oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.

Unter der gleichen Voraussetzung ist, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist,

die Kündigung ohne Einhaltung der Frist zulässig.
Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, daß ein

wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt ein Gesell-
schafter ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht ausgeschlossen
oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig.
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Die zur Zeit der Auflösung schwebenden Geschäfte werden von
dem Inhaber des Handelsgeschäfts abgewickelt. Der stille Theilhaber
nimmt Theil an dem Gewinn und Verluste, der sich aus diesen Ge-

schäften ergiebt.
.Er kann am Schlusse jedes Geschäftsjahrs Rechenschaft über

die inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des ihm gebühren-
den Betrags und Auskunft über den Stand der noch schwebenden Ge-

schäfte verlangen.
§ 341. 1258.] Wird über das Vermögen des Inhabers des

Handelsgeschäfts der Konkurs eröffnet, so kann der stille Gesell-
schafter wegen der Einlage, soweit sie den Betrag des auf ihn
fallenden Antheils am Verlust übersteigt, seine Forderung als

Konkursgläubiger geltend machen.
Jst die Einlage rückständig, so hat sie der stille Gesellschafter

bis zu dem Betrage, welcher zur Deckung seines Antheils am Verlust

erforderlich ist, zur Konkursmasse einzuzahlen.
§ 342. 1259.] Ist auf Grund einer in dem letzten Jahre

vor der Eröffnung des Konkurses zwischen dem Inhaber des Handels-
geschäfts und dem stillen Gesellschafter getroffenen Vereinbarung

lesem die Einlage ganz oder theilweise zurückgewährt oder sein An-
theil an dem entstandenen Verluste ganz oder theilweise erlassen

worden, so kann die Rückgewähr oder der Erlaß von dem Konkurs-

verwalter angefochten werden. Es begründet keinen Unterschied, ob
die Rückgewähr oder der Erlaß unter Auflösung der Gesellschaft statt-

gefunden hat oder nicht.
Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Konkurs in Um-

ständen seinen Grund hat, die erst nach der Vereinbarung der Rück-

gewähr oder des Erlasses eingetreten sind.
Die Vorschriften der Konkursordnung über die Geltendmachung

der Anfechtung und deren Wirkung finden Anwendung.

[Von der Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften für
hemeinschaftliche Rechnung. Vgl. BGB 705—740 von der „Gesellschaft".

BGB 125 (Art. 266). Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vor-
geschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsge-

chäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.
707 (Art. 267, 268) s. oben zu 8 109 S. 85.

nick 722. Sind die Antheile der Gesellschafter am Gewinn und Verluste
cht bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art und die
köße seines Beitrags einen gleichen Antheil am Gewinn und Verluste.

Ist nur der Antheil am Gewinn und Verluste bestimmt, so gilt die Be-

mung im Zweifel für Gewinn und Verlust.
164 (Art. 269) s. oben zu B. 1 Abschn. V S. 56.

718 (Art. 270) s. oben zu § 113 S. 86.

stim
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427. Verpflichten sich Mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer
theilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesammtschuldner.

713. Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesell-
schafter bestimmen sich nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der
§8 664 bis 670, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältniß ein Anderes

ergiebt (s. oben zu HOGB § 117 S. 88 u. § 84 S. 80.1.

670. Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags

Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist
der Auftraggeber zum Ersatze verpflichtet.

730. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Ge-

sellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt.

Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu erforderliche
Eingehung neuer Geschäfte sowie für die Erhaltung und Verwaltung des Ge-

sellschaftsvermögens gilt die Gesellschaft als fortbestehend, soweit der Zweck der
Auseinandersetzung es erfordert. Die einem Gesellschafter nach dem Gesell-

schaftsvertrage zustehende Befugniß zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn
nicht aus dem Vertrage sich ein Anderes ergiebt, mit der Auflösung der Ge-

sellschaft; die Geschäftsführung steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern
gemeinschaftlich zu. "

731. Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen

Vereinbarung in Gemäßheit der §88 732 bis 735. Im übrigen gelten für die
Theilung die Vorschriften über die Gemeinschaft.

732 s. oben zu HGB § 143 S. 99.

733. Aus dem Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen
Schulden mit Einschluß derjenigen zu berichtigen, welche den Gläubigern
gegenüber unter den Gesellschaftern getheilt sind oder für welche einem Gesell-

schafter die übrigen Gesellschafter als Schuldner haften. Ist eine Schuld noch
nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das zur Berichtigung Erforderliche zurück-
zubehalten.

Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden Gesell-

schaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstatten. Für Einlagen, die nicht
in Geld bestanden haben, ist der Werth zu ersetzen, den sie zur Zeit der Ein-

bringung gehabt haben. Für Einlagen, die in der Leistung von Diensten oder

in der Ueberlassung der Benutzung eines Gegenstandes bestanden haben, kann
nicht Ersatz verlangt werden.

Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen ist
das Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich, in Geld umzusetzen.

734. Verbleibt nach der Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden

und der Rückerstattung der Einlagen ein Ueberschuß, so gebührt er den Gesell-
schaftern nach dem Verhältniß ihrer Antheile am Gewinne.

735 s. oben zu 8§ 155 S. 103.

752. Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt durch Theilung in Natur,
wenn der gemeinschaftliche Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände ge-

meinschaftlich sind, diese sich ohne Verminderung des Werthes in gleichartige,
den Antheilen der Theilhaber entsprechende Theile zerlegen lassen. Die Ver-
theilung gleicher Theile unter die Theilhaber geschieht durch das Loos.

753. Ist die Theilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Auf-
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hebung der Gemeinschaft durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes
nach den Vorschriften über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch Zwangs-
versteigerung, und durch Theilung des Erlöses. Ist die Veräußerung an
einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegenstand unter den Theilhabern zu
bersteigern. "

« Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so kann

jeder Theilhaber die Wiederholung verlangen; er hat jedoch die Kosten zu

tragen, wenn der wiederholte Versuch mißlingt.
721 s. oben zu 8 126 S. 92.

Driktes Buch.
Handelsgeschäfte.

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften.

§ 343. I273 Abs. 1, 2, 272 Abs. 2.] Handelsgeschäfte sind alle

gschfte eines Kaufmanns, die zum Betriebe seines Handelsgewerbes
gehören.

Die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Geschäfte sind auch dann
Handelsgeschäfte, wenn sie von einem Kaufmann im Betriebe seines

gewöhnlich auf andere Geschäfte gerichteten Handelsgewerbes ge-
schlossen werden.

8 344. 1274.] Die von einem Kaufmanne vorgenommenen
Rechtsgeschäfte gelten im Zweifel als zum Betriebe seines Handels-

gewerbes gehörig.
Die von einem Kaufmanne gezeichneten Schuldscheine gelten als
im Betriebe seines Handelsgewerbes gezeichnet, sofern nicht aus der

rkunde sich das Gegentheil ergiebt.
8 345. I277.)1 Auf ein Rechtsgeschäft, das für einen der

beiden Theile ein Handelsgeschäft ist, kommen die Vorschriften über
Landelsgeschäfte für beide Theile gleichmäßig zur Anwendung, soweit
nicht aus diesen Vorschriften sich ein Anderes ergiebt.

§ 346. 1279.)2 Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Be-

Müung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die

# 1 BGB 157 (Art. 278). Verträge sind so auszulegen, wie Treu und
lauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

133. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille
zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.

KLO 68 (611. Wird über das Vermögen mehrerer oder einer von meh-

b Personen, welche neben einander für dieselbe Leistung auf das Ganze
kaften. das Konkursverfahren eröffnet, so kann der Gläubiger bis zu seiner

ollen Befriedigung in jedem Verfahren den Betrag geltend machen, den er
zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens zu fordern hatte.

2 BG 427 (Art. 280) f. oben S. 160.

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 11
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